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Verordnung
über die . taatliche Anerkennung von Berufsqualifikationen

auf  ein Gebiet  er Sozialen Arbeit,  er Heilpa agogäk
mul  er Bildung und Erziehung in  er Kindheit

(SozlieilKin VO)*)

Vom 17. Mai 2017

Aufgr nd des § 7 Abs. 6 Sätze 1 und 2 dos Nicdersächsis ien
Hoc sehul osetzes in der Fassun  vom 26. Februar 2007
(Nds. GVIU. S. 09). zuletzt geändert  urch Artik l '12  os  e¬
setzes vom 2 . Dezember  016 (Nds. GVBl. S. 308), wird ver¬
o dnet:

In I) a 1 Ls ü !i o r sie h t

li rs 1 e r Te i 1

Arier keim n  auf d m Gebiet  er Sozialen A beit

E r s t e r   b s c tun t!

Allgemeines

§ 1 Staatliche A erke  ung
§ 2 Gleichwerti e Befähi ung
'i 3  neikciuLurigsv rlViliren

Z iv e i t o r A h schnitt

Zwoi basi e A sbil ii g und andere gestufte A sbil ung

1 Ziel u d Diuier des Beriiisiinerkerm rigsjahros

§ 5 Aushildun sstelien
§ li  usbil ungsvortrag

S 7 Begleilc dc Lehrveranstaltungen

§ 8 Beurteilungen. Praxisbericht

§ fl Zulassun  zum KolIr.Hji.iüim
{? 10 Kolloqui m
§ '!'!. Be rteilung ries Kollo uiums. Wie erhol n . Nichtbv, tellen

§ 12 Rücktritt, Verhinderu  , Versä mnis

13 Übergangsbestimmung

Dritte   A b s c h n i U

Einphasig« Ausbil ung

1  Praktische Stu ie zeit

7, \v eile r 'i' e i!

A   kenmiiig auf dem Gebiet der Heilpädago ik

§ 15 Staatliche Anerkennung
§ 1.6 I reklische Stiidienzeit

§ 1   nerkennungsverfahren
§ 18 Übergangsbestimmung

D v i 11 e i T <; i I

Anerkennun  auf em  ebiet  er Bil un  u d Erzieh ng
in  er Ki  heit

§ H) Slnatlirhe A t.ukemumg
§ 20 Prakt sche Stu ienzeit

§ 21 Aiiorküummgsverf hie 

Vie ter Teil

Sr.hlussvorsdiriften

§  2 Inkraftti'eten

l Diese Veror nun  dient auch  er Uinsotzung der Richtlinie 2005 
00/EG des Eu opäischen Parlaments un  dos Rate  vom 7. Se tem¬
ber 2005 ii oi  ie Anerkennun   on Be iifsqualifikalidnoii ( BI. EU
Nr. L 255 S.   ; 2007 Nr. L 271 S. Ifl; 2008 Nr. 1, 93 S. 28; 2000
Nr. L 33 S. 40; 2014 Nr. I, 305 S. 115),   let t geändert  urch
den Delegierte  Besc l ss (EU) 2 10/79  der Kuminissiim vom
1 . Januar 2010 (ABI. EU Nr. L 13  S. 1351.

Erster Teil

Anerkennung aufdem Gebiet  er Sozial n A beit

E r s l e r h b s o b ri i 11

llgoraein s

S i
Staatliche  nerke n ng

(1) Die staatliche! Anerkennung als Sozialarboitcnn (B. A.j,
Sozialarbeiter (B. A.[, Sozialpä agogin (B. A.) ode  Sozialpäd¬
agoge (B. A.) erhält auf Antrag,  er

1. ein 1 lodrsr.lmL tudkn   uf dei  GehieL  er So i len Arbeit,
rlas zur Sozialarbeitern!, zum Sozialnrheiler. zur Sozial¬

ä a ogin oder zum Sozial ä agoge  qualifiziert im Inland
abgeschlossen hat, ausgenommen ein in Nummer 4 ge¬
nanntes Studium, un  anschließen  ein Beruisanerke -
nnngsjalir (§§ 4 bis 8 Ab . ) bis 3) erfolgreich abgeschlos¬
sen und  i Nieder achso  das Kollo uiu  fi? II Abs. I. un 
§§ ll! bis 1 ) beslci  en liat tzvvei basig  Au btkhuig),

2. in Niedo  achsen ein Hochschulst  ium aufdem G bi t
d r . o ialen Arbeit abgeschlossen hat. das  u  So ialarbei-
lerin,  u  Sozialarbeiter,  ur Sozialp  a o in oder zum
So i l  d gogen qualifiziert u   eine prakti che Sludien-
oil (§ 14) ein,schließt (oin lmsi e Ansbii  n ).

3. ein Hochschulstudium auf' dem Gebiet der Sozialen Arbeit
or dem 1. Januar 201  abgeschlo sen hat, da  zur Sozial-

arbeit r n, z m Sozi larbeiter, zur Sozialpä ago in o er zum
Sozial äda  ge   ualifi iert un  anschließend auf  em
Gebiet de  So ialen Arbeit niinde.sl.o s fünf Jahre lan  in
Voll eit, in Teilzeit ents r chend lä   r, e folg eich t ti 
wa , einen mit „bestanden  beurteilte  P ax sbericht (§ 8
Abs.  ) an ßforli l und in Niedorsuchsen  as Kolloquiu 
(§ 9 Abs. 2 und §§ 10 bis 12) bestan en hat [an ere gestufte
Ausbil ung),

4. an der Universität Lüneburg  as Stu ium im Diplmn-Stu-
ien an  So ial  da o ik o er  n  er Universität Hildes¬

heim das Studium im Diplo -Studiongang Sozi l- und O -
gaoi atio   ä agogik auf   m Gebiet d r So ial   Arbeit
abgeschlossen h t,  as zur So iaiarbeitorin, zum Sozialar¬
beiter,  ur So ial ä a o in o er zum So ialpä a o en
ualifiziert, un  wesentliche Unterschie e  u einer in ei¬

nem  bschlus  nach Numme  1 erworbenen Qualifikation
d rch  en Er erb entspreche der Kompeten en i  Rah¬
men eine« Angebots ein   niucler ä hsischen Hoch.scluile
aits leidil. un  nach  e  Stu ium

a) ein Borufsanorkomuingsjalir (§§ 4 bis 8  lis, i bis 3) er¬
folgreich abgeschlos en und   s Kollo uium (§ 9 Abs, i.

n  §§ 1(1 bis 12| bestan e  hat (andere  estufte Aus¬
bil un ) o e 

b) auf dem Gebiet, der Sozialen Arbeit min e.st.ens fünf
Jahre lang in Vollzeit, in Teilzeit e ts rechend l nger,
erfolgreich täti  wa , einen mit „bestanden" beu teilten
Praxisbericht (  8 Ab . 4) au elerli t und in Nieder-
s chse  da  Kollo uium (k 9 Ab . 2 und §§ 10 bi  12)
bestan en hat (an e e gestufte Ausbil un ),

o er

5. aufgrund  iner i  Auslan  ab   chlossenen Ausbil ung
über eine gleichwertige Befähi u   f§ 2) ve fügt.

Die be utlicho T ti keit ist erfolgreich, wenn der Arbeit eber
li siäli t,  ass eine T ti keit auf dein Gebiet der So ialen Ar¬
beit  em ß den An or e un en au geübl  urde.
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(2) Die .staatliche A erkcmumg ist z  vers gen, wenn diu
Aiilragslellcrin oder der Antragsteller  ie fü  die Ausübun   os
Berufs erfor erliche Zuverlässigkeit nicht besitzt o er nicht
über  ie für  ie Ausübung  er Berufstätigkeit erforderlichen
Kennt isse:  er deut chen S rac e verfü t.

(3) Die in  in m a deren Bundesland erleille slaalliche An¬
erkennun   ilt auch in Nie e sa hsen.

Gleichwertige Befähig ng

(1) 'Sta ts n ehö ige eines Mitgliedstaates der Euro äischen
Union haben vorbehaltlich  er Absätze 2 bi  4 eine gleichwer¬
ti e Befähi un  im Si ne des § i  bs. 1 Nr. 5,  en  sie die
Vora ssetzungen  es Artikels 13 Abs. 1. oder 2 de  Richtlinie
2()ü5/3(i/EG  es Eur päi chen Parlaments un  des Rat   vo 
7. September 2005 über die Anerkennung von BerufsquaÜfi-
kalionon (ABI, EU Nr. L 255 S. 22; 2007 N . L 271. S. .18; 2008
Nr. E 03 S. 28; 2009 Nr. 1,33 S. 49; 2014 Nr. I, 305 S. 115). zu¬
letzt geänder  durch den Delegierten Beschluss (EU]  010/790
de  Kommi sion v m 13. [anu r 2 10 ( BI. EUNr.L i 34 S. 135],
erfüllen.  Den erfor erlichen Bef hi un «- und Ausbild ngs-
naelnvei eu sin   ie in Artikel 3 Abs. 3 un  Artikel 12  e 
Richtlinie 2005/30/EG g uannlon  u bil imgsrmdiwnise und
Benifsqualifikaticme  unter  en  ort  enan ten Voraus etzun¬
gen gleichgestellt.

12) ' ie Hoch chule (§ 3 Ab . 1 Nr. 3)  ann die slaalliche
Anerkennu g unter  en Vorau  etzun en d s Artikels 1.4
Abs. 1 und 4 bis 6 de  Richtlinie 2005/30/EG davon abhän ig
machen, das  die Antragstellern)  der der Antragstelle  einen
höchsten   reijähri en Anpassun  leh gan  erfolgreich ab e¬

hlossen (Absatz 3) ode  ei e Eignungs  üfung bestanden hat
(Absatz 4]. zDer Anlra stellerin oder  o  Antr gsteller ist  ie
Wahl zwischen ein m Anpas migslehrgmi  un  einer Ei ¬
nungsprüfu g zu lassen.  Hai sich di  A tragstellenn oder der
Antragsteller .nach Salz 2 für eine Eignun sprüfun  entschie¬

en, so mu s die e innerhalb von  echs Monaten ah dem Zu¬
gang  er  itl hing über die e  nt chei un  bei der  och¬
schule abgelegt we den können.

(3)  Der  n a sungslchr ang vermittelt die für die Au ¬
übun  de  Beruf  erfor erlichen Fach- un  Praxi kenntni  e,
ie  er Anira stell  in oder  em Antragsteller nach  en vor¬

gelegten Be ahi un s-  n  Ausbildmigsnachwei en fehlen. Hin
Rahm n von F ll- un  Proj ktbfJcubeilun en sollen  ie lach¬
liehen, metho ischen, rechtlichen,  rganisatori chen u d finan¬
ziellen Gru dl  en der Beruf tätigkeit  er ittelt weid n. ‘Teile
des Aii a sun sl hr an   können durch die Hoch chule orga¬
nisierte und f chli h be leitete Hospit tionen in einem Arbeits¬
fel  ode  in mehreren Arbeitsfel  rn sei .  ‘Am Ende des An¬

as ung«] eingangs h t die  nfr   lellerin od r  er Antra stel¬
le  eine Hau arbeit, o er eine: P ä entation anzulerl igen,  ie von
der Hoch chule mit bestanden" ode  „ni ht be tanden  zu
bewerten ist.

(4)  'Die Eignu gs rüfun  dient dem Nachweis,  ass die An¬
tra  telle in oder  er Antragsteller über  i  erfo  erlichen
Fach- und Praxiskenntni se ve fügt u   in der Lage ist,  en
Beruf miszuülmn.  Die Ei nungsprüfun  be ieht au  ei er
Hausa beit o er einer Präsentation,  ie  on  er Hochschule
mH „bestan en'  o er ..nicht, be tan en'' zu bewe ten ist.  owie
einem von der Hoch chule durdizufüh enden mündlichen
Fnchgespräcii.

(5) Die Ab  tze 1 bis    elten ent prechen  für St at an e¬
hörige eine  Mit lied taate   er Europäischen U ion  it Aus¬
bildun ,s- und Befähi un snachweisen, die in eine  ande e 
Staat ausgestellt sind.

(0) Di  Absätze 1 bi      lt n auch ents re hend  ü  Staats¬
ngehöri e eines ander n Staate  mit Au bildun «- und Befä¬

hi u  snachweisen, di  in ei em  ilglie sl al der Euro  i¬
chen Union oder in einem anderen Staat, ausgestellt sind.

§  
nerkenmm sverfah ren

( .1) Der Ant ag auf  t atliche  nerkcmum  ist  u  tellen

1. in den F llen  es § 1 Abs. 1 Nm. 1, 3  nd -4 bei  er  och¬
schule, an der die Anlra stelle in oder der  ntragsteller

as Kolloquium  bsolviert,

2. in den F llen  e  § ! Aixs. I Nr. 2 bei  er Hochschule, an
er  ie .Anlra  tellerin ode   er Ant a  telle  d s Hoch¬

schulstudium abschließt, un 

3. in  e  Fällen  o  § 1 Abs. 1 Nr. 5 bei eine  Hochsch le in
Nie ersachsen,  ie einen Studiengan  auf  e  Gebiet  e 
So ialen Arbeit anhi tei.

(2)  D m   tra  sin  boi uiügen

1. Nach eise über  ie berufliche Q ali ikation im Ori  nal
ode  iu be laubigte  Ko ie,

2. ein Ide tifikutionsnoch eis i  O igi al oder i  beglaubi ¬
ter Ko ie und

3. in  eut che  Sprache ei e Erklärun , da s bei de   ol e-
behönle ein  r eitertes Führun szeu nis nach § 30 a  e 
Bmule z ntral egister es tzes  u  Vorlage bei der Hoch¬
schule b antra t worden ist.

•‘Dom erweiterten Führun szeu  is (Satz 1 Nr. 3) stehen di 
Unterla en  leich,  ie  ach  nhan  VII Nr. ! Buchst,    er
Ri htlinie 2005/3Ü/KG unznerkennen sind.  Da  er eiterte
Führun szeugnis und  ie Unt rlagen nach Satz   we den nur
berück ichtigt, wenn sie bei  er Vorla e nicht älter al  drei
Monate  ind.  Sind  ie Unterla en n ch Salz 1 Nr. 1 o er 2
o e  nach Satz. 2 nicht in  eutscher Sprache verfas t, s  i t zu¬
ätzlich eine Überset u g in deutsche  Sprache vo zule en.

Ü Interl  en,  ie in einem  it li dstaat der Europ ischen Union
o er in eine  a deren Vert. a   laat de  Ab ommens über

en Euro äischen Wirl clial'lsrauin a   estellt, o er unerkan t
wur en, können auch ele troni  h übermittelt  er en. ''Im
F ll be  ündet )' Zw ifel an de  E htheit der nach Sat  5 über¬
mittelten Unte la en und so  it unbe ingt   boten kann sich
ie Hochschule an die zust ndige Siedle de  Staate  wen en,

in  e   ie Unterla e  aus estellt, oder anerkannt  urden,
und  ie  ntra stollorin o er den Antr  steller auffordem. be¬
glaubigte    ien vo zute en. 7ßeide Maßnahmen hemmen

icht  en Lauf der Frist nach Ab  tz   Satz 2.

(3) ‘Einen) Antrag nach § I Abs. 1 N . 5 sind zus tzlich bei¬
ze fügen

1. in deuts her S rache eine tabellarische  ufstellung  er
ab olvierten Au bildungs än e un  de)' ein chl  i en Be-
mlse fah un ,

2. eine Bescheinigung über  ie Berechtigun  zu  Berufsaus-
übung im Original oder in be laubi te  Kopie und

3. in deutscher Sprache eine Erkl ru g, ob un  hei welcher
Stelle bereits ein  nIrag gestellt  ur e,      egebe enfall 
de  Be chei .

Antra slellerinnen un  Antra steller, die nicht Staatsangehö¬
ri e eine  Mitgliedstaate  der Europäischen Union, eines Ver-
Ira  sluates de  Abkommens über den Euro äischen Wirl-
sehaftsraurn o e  eine  durch Abko men gleich e tellten
Staate   in  u   in  ie en St aten keinen Wohnsitz lieb n,
haben  ei einem Ant a  nach § 1 Abs. i Nr. 5  u ch  eeignete
Unterla en davzule en, in Nie er ach en eine ent  rechen e
r orbsUiti koit uusüben zu  ollen. ' Geeignete Unterla en

können, bei piel weise   r Nach ei   er Beantra u   eines
Einrei evi um   ur Knverb lätigkeit, der N ch ei  einer Kon¬
iaktaufnahme mit  otenziellen A beit eberinn n und Arbeit¬
ebern oder ein Cosch ftskonze t  ein. ‘Sind  ie Unterla en

nach Sal  2 Nr. 2 o er Sat  3 nicht in deutsche  S rache ver¬
läs t, so ist  usät lich eine Übe setzun  i   eutscher Sprache
vom) logen.

(4) 'Die Hochschule bestätigt  er Anlragstellerin o er  em
Antra  teller iniie hatb eine  Monat,s den Ein ang  os Antra  
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und teilt gegebenenfalls mit, welche Unterla e  fehle .  Über
don. Antrag ist innerhalb kürzester F ist, s ätestens jedoch
rei Monate ua i Vorliegen  er vollstän i e  Unterlagen,

schriftlich zu e t chei en.

(5) Können di  für  ie Be e tung erfor  rlichen Nachwei e
aus von der Antragstellerin oder dem Ant agsteller nicht zu
vertreten en Grün en nicht o er  ur teilweise vorgelegt wer¬
en od r ist die Vorlage der ents  echenden Unterlagen mit

ei em unan eme sene  zeitlich n und sachlichen Aufwand
verbunden, so stellt di  Hochschul  di  notwen ige  leich¬
wertige Befähi un  durch eine Eign n sprüfung fest.

(6) In den F llen des § 1  bs. 1 Nr. 5  nt cheidet die Hoch¬
hule zunächst  eso  ert über  ie Gleichwertigkeit der Befä¬

hi ung.

(7) Wenn erhebliche un  kon  ete Zweifel dar   bestehen,
a s die Antragstellern! oder  er Antragsteller über  ie i'ür die

Ben sausübung erfor erlichen Kenntnisse der  eutschen
Sprache ve fü t, über rü t die Hochschule na h der Ents hei¬

ung über die Gleich ertigkeit de  Bef higun , ob die erfor¬
erlichen Kenntnisse vorlie en,

(B) 'I t ge en die Antragstell rn! oder den Antragsteller  e¬
gen de   erdacht  einer Str it t, aus  er .sielt Z  ifel an der
Zuv rlässig eit e  eben, ein Strafverfahre  eiugeieil t, so kann
die Entscheidung über den Antrag  us e etzt w rden. Ü Jie
Antragstellern) oder  er Antra steller ist vorher zu hören. :iDie

u setzung en et au dem T  , an  em die Hochschule vom
Ausgang  e  Slrafverfabrens Kenntnis erhält.

(9) Wer eine staatliche Anerkennung erhalten hat und die
Annrkennimgsvo aussolzungen nicht mehr erfüllt, hat die 
er Hochschule mitzuteilen.

(10) Diu Anlragstellerin oder der Antragstelle  erhält über  ie
staatliche Anerkennung von der Hochsch le eine Urkunde.

Z vv e i t e r A b s c h n i 11

Zwei hasige Ausbildun  um  andere g st fte Ausbildung

§4
Ziel und Dauer  es Borufsanorkomimtgsjahre 

(1) 'Die Personen im Berufsane kcmning jahr sollen  ich in
clio Praxis der Sozialen Arbeit und in die damit verbundenen
Ver aUungstäligkoiten cinarbeiten un  ihre Fachkermlnisse
vertiefen, -Da  Berufsanerkonmingsjahr  oll dazu bef higen,
unter A wendung de  ini Studium erworbene  Fachkount-
nisso selbständi  un  eig n erantwortlich im Bereich  e  So¬
ziale!» A beit tätig zu  ein und berufspraktische Aufg  en un¬
ter Berücksichti ung der ethischen, rechtlichen, organisatori¬
schen und fin nziellen Rahmenbeding n en wahrzuneimien.
3Im Beruf anerkeimung jahr wird ei e berufspraktische Tä¬
tigkeit ab eleistot, die  on Lohrveranstaltungen begleitet un 
in der ein Praxi hericht an eferligt.  ir .

(2) Das Borul'sauerkü iungsjahr dauert   i chen sech  un 
z ölf Mon ten;  ie Hochschule le t  ie Dauer einheitlich fest.

(3) 'E n  gleich ertige hauptberufliche T ti keit kann bis
u einem halben Jah  auf di  Dauer  es Berulsanerkermun s-

jahre  un erech et  erden;   s Berufsanerkenmnj .sj hr mu  
min estens sechs  o ate  auern. :Eim;  leichwerti e   ti ¬

keit lie t vor. wenn die Person im Berufsanerkonnun  jahr  ie
Täti k it aufgrund eines Abschlusses auf dem Gebiet der So-
zi larbcil, der So ialpä agogik,  er Heil äda ogik, der Bil un 
un  Erziehun  in der Kin heit,  e  Päd  ogik o e   e  Sozial-
wissensch fton ode  aufgrun  der Angu felil.on  üiun  I (Be¬
kanntmachung des Innenministeriums vom 1.4. Juni 1990, N s.
MBI. S. 357) ausguübt hat. 'Eine  leich ertige Tätigkeit ist
au h die T tigkeit als Erzieherin, Erzieher, Heil  da o in oder
Hoil   agoge.

(4) Die Hochschule kann die Dauer de  Berufsanerken-
mmg jcilires verl ngern, wenn

1. d   Ausbihlun  vert    innerhalb eines Monat  n ch Be¬
g nn  es ßerufsauorkenrnjn sjdhres nicht o er nicht, voll¬
ständig  ur Genehmigung (§ t> Abs. 1) vo gelegt wird   e 

2.  as Erreichen  e  Ziels  es Benif anevkenmiugsjahres   ¬
ähr et. i t.

(5) 'Hat die Perso  im Berufsanerkeimungsjahr  ie berufs-
raktischc T ti keit nicht erfolgreich abgoleislel (§ 8 Abs. 1

S tz 3), so verlängert die Hochschule die Dauer  es Benii'san-
e kennungsjahres um zwei bis drei Monate.  Ist die herufs-
raktische Tätigkeit auch nach  er Verlän erun  nicht er¬

folgreich  b eleistot. so kan   ie Hoch chule die Dauer  e 
Berufsanerkenmm sjahre.s nochmal  um  wei bis  rei Monate
ve län ern, wenn eine außer ewöhnliche Be inträchti un 

hre d der Vorlän erun  zeit Vo  ele en hat und ein  noch¬
mali e Verl ngerung hinr ichen  aussichtsreich er ch int.

(<>) Wird  ie bonifs raklischc Tätigkeit in T ilzeit, abgeleis-
tel, so ve län ert sich die j  eil  e Dauer d   Berufsaue k n-
nungsjahres entsprechend.

Sä
Ausbildun sstellen

(1)  Die bo  fspraktische Tätigkeit im Beruf anorkennun s-
j hr i t in hö h ten  z ei geei n ten Einrichtun en de  Praxis
der  ozialen  rbeit öffen licher, freier oder   ivater Träger ab-
ulei len. sDie Hoch chule ka n zul  sen. das   ie Einarbei¬

tun  in Vor alimi stätigkeilen in a  eren Einrichtu  en ah-
geloi lel  i d.

(2) 'Dia Anleitung erfolgt durch eine  taatlich a erkannte
Sozialarh ite in, einen sta tlich anerkannten Sozialarbeiter,
eine staatlich anerkannte So ial   ago in oder ei en staat¬
lich a er annten So ialpiida o en,  ie o er der über  in e ¬
tens zw ijähri   Berufserfahrung auf dem Gebiet der So ialen

rbeit verfügt, -ft) be ond   n Fäll n, zum Beispiel b i einem
Auslauds r ktLkum, kann die Hochschule  ie  nleitung durch
eine vergleichbar qualifizierte Person zula  en.

§9
Ausbil un sve trag

(1) Der z ischen der Person im Beruf ane kei un sjahr
und dom Tr  er  er Ausbildungsstolle für  ie borufsprakli-
scho T tigkeit  b eschlos ene All bil un svertrag be arf der
Geneh igung der Hoch chule.

(2) Der Ausbildungsvortrag muss ei en Ausbildun splan
enthalten, in dem der Ablauf un  Absch itte der beruf prakli-
nhen T tig eit so ie di  Ausbildungs iele der Absch itte

unter Berück ichti un  des Ziels d    erufsanorkonnung jah-
r s f  tg legt sind.

(3| Die Genehmigung ist zu versa en, wen   er Au bildun s-
V  trag den Anforderun en d s Ab atz   2 nicht ent pricht
o e  nicht gewäh leistet ist, dass  a  Ziel de  Be ufsoncrken-
riun sjalires erreicht wi d.

§7
e leitende Leh veran taltungen

Die  ochschule füh t begleitend zur bemlspnikti chcm Tä¬
tigkeit Lehrvera staltun en durch,  ie der Vor- und Nachbe¬
reitung der prakti chen Studienzeit  ie en und eine kritische
Reflexion  er T ti keiten in  e   rakti chen St  ienzeit  i-
cherstel m. T.lin Hoch ch le le t,  ie Dauer  e  be leite de 
Lehi veranstalluiigen unte  Barücksichti ung hutvieblkhm' Be¬
lan e  er Ausbildungsstellen fest. The Datier  er be leitenden
Lehrveranstaltungen um asst durchschnittlich mindestens acht
un  höch ten  zehn Zeitstun en je Monat de  Borufsanerk n-
nun  ja re .
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§ö
Be rleüunßen, PraxisborichS

(J)  Diß Ausbil unßSxSteüe bnurloilt zur Mitte; und zum E do
der bcrulsprakdschen Täüßkeii den  tand der Ausbildun  der
Perso  im Bemfsanerkennungsjahr, 2In  en Beurteilun en ist
auch aiizu obeii, ob  ie Ausbildimgsziele entspre ie    ein
Ausbilduogs lan erreicht sind. ''In  ev Beurteilung zum En e
der berufsprakti chen Tätig eit ist festzustellen, ob di  Person
im J3orufsarißrkennungs)alir die berufspraktische Tätigkeit er¬
fol reich  b eleistet hat. Tlie Ausbil ungsstelle erörtert  ie
Beurteilungeri mit der Person im Benii'sanerkennungsjahr und
übersendet sie anschließ     e   ochschule.

(2) 'Die Per on im B rutsanerkennun sjahr ferti t während
er berufspraktischen Tätig eit eine  Praxisbericht an.  Der

Praxi bericht ist sp ieslens nimm Monal vor  em Kolloquium
und spätestens drei Monate nach Abschlus  de  Bmifsaner-
kennungsjahres über  ie Au bil migsslelte  er Hochschule
zuz.ulnilen.  Der  raxisbericht i t von der Hoch  hule mit ..be¬
st    n" o er „nicht bestanden" zu beurteilen.  Hr ist mit „be¬
stan en  z  beurteilen, wenn er erkennen lässt,  ass  i  Per¬
son im Berufsanerkennun sjahv die i  Studium erworbenen
Each ermtnisse in der beruflichen Praxis amven on kann. Tsl
der Praxisbericht mit „nicht bestanden  beurteilt, so erhält die
Person im Berufsanerkennungsjabr ein al Gele enheit,  en
Praxisbericht uaebzubessorn.

(3) Das Beruisanerkemumgsjahr i t erfolgreich abgeschlos¬
sen,  enn die Person i  Berufsa erkenmingsjahr die beruis-

aktische T tigkeit erfolgreicli ab eleistet hat, ihr Praxisbe-
rii;ht mit „bestan  n." beurteilt wor eu ist   d sie an de  be¬
leitenden Lehrveranstaltun en  nilgenommen hat.

(4) In den Fällen des § l Abs. .1 Nrn. 3 und 4 Buc sl. b hat
die Anlragstollerin od r  er Antragsteller  inen Praxi bericlü
nzufertigen un  der Hoch chule  päte ten  einen Monat vor

de  Kollo uium  uz leiten;  b atz 2 S tze 3 bi  3 gilt ent¬
s rechend.

§9
Zul  sun  zu  Kollo uium

(1) Zu  Kolloquium nach § I Abs. I Nr. I  ird  on der
Hochschule auf Antrag zugelasson.  er nach  em dort ge¬
nan ten Studium das Beruf anorkennungsjohr erfolgreich ab¬
esc lo  en hat (§ 8 Abs. 3).

(2) Zu  Kolloquiu  nach § ]  bs. 1 Nr.    ird von  er
Hochschule auf Antr g zu ela sen,  er nach dem  ort  e¬
nannten Stu ium

1. auf dem Gebiet  er So ialen Arbeit in Nie ersachsen eine
Er erb l li kcif ausübt o er au üben  ill und  ie  bsicht

urch geeignete Unterla en glaubhaft mach!,
2. auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit mindesten  fünf Jahr 

in Vollzeit, in Teilzeit entspreche   l   er, erfolgreich tätig
ar u  

3. einen mit „bestanden" beurteilten Praxisbe icht (§ ß  bs. 4)
angcferligt hat.

( J Zum Kolloquium nach   1 Ab . 1 Nr. 4 Buchsl. a  ir 
von der  ochschule auf Antrag z gela sen, wer nach  em
ort gemuniten Stu ium

1. die entsprechenden Kompetenzen erworben u d

2. da  Berufsanerkennun sjahr erfol reicli ab e chlos en (§ 13
Abs. 3)

hat.

(4) Zum Kolloquium nach § i Abs. 1 Nr.   Buchst, b wird
von der Hochsch le auf Antrag zu ela  e ,  er nach  ein
dort  e annte  Stu iu 

1.  ie ents rechen en Kompete  en e worb n hat,

2.  uf d m Gelnet der Sozialen Arbeit mindeste s fünf Jahre
in Vollzeit. in Teilzeit entsprechen  län er, e fol reic  tätig
war un 

3. einen  it „bestanden  beurteilten Pr xisbe icht (§ 8 Abs. 4)
angeferti t h t.

(5) Die berufliche T ti keit ist erfol rei h,  en   in Zeu ¬
nis  es Arbeitgeb rs be täti t, das  eine T tigkeit auf de  Ge¬
biet der Sozialen Arbeit  emäß den Anford run en aus eübt

urde.

S 10
olloq ium

llm Kolloquiu  soll  i  zu prüfen   Person »ach  ls n,
das   ie

1. das Aiisbildungs iet des Beiufsanerkonming Jiilirc  in.  en
Fällen de  § 1 Ab . 1  rn. 1 und 4 Buchsl. a un 

2. ein  em  usbil ungszicl  es Berufsanerkennung jahros ver¬
gleichbare  Ziel i   en Fällen de  § 1 Ab , 1 Nrn. 3 und 4
Buchst, h

erreicht hat. -Gegenstand d   Kolloquiu   sollen i sbeson¬
ere Fra en sein,  ie sich aus dem Praxisbericht er eben. T)h;

zu  rüfende  Person wir  von zwei Pers nen   s wissenschaft¬
lichen Per onal  mit Ausn  me  er wissen chaftlichen und
studentisch n  ilf kr fte   prüft. 4Das Kolloquiu  findet als
Einzel os räch oder als Oru pongos riich mit höchstens fünf
u pr fen en Perso en statt. :Das Einz  es räeh dauert et a

30  inuten, das Gru  en es räcli et a 20 Minut n je  u prü¬
fende Person.

§ 11
Beurteilu    es Kollo uiums,
Wiederholun , Nic tbeste en

(1) Das Kollo ui m ist. bestande , wenn beide Prüfende  i 
Lei tun  mit „besta  en" beu teilen.

(2)  Wer das Kollo uium nicht, bestanden  at. kann e  ein¬
m l  ie erholen. •Bei  er onen,  ie  a  Borufsanerkennun s-

jahr ab eschlo  en  aben, besti mt die Hochschule  uf Vor¬
schla   er Prü en en, ob eine weitere benil s  aklis he T ti ¬
keit abzuleislou ist, wie la  e sie dauert, und ob erneut  in
Praxisbericht a zufertigen ist. '§ 4 Abs. 1 und die §§ 5, G, 8
Abs. 1 bis 3 sowie § 9  bs. 1 un  3 gelten entsprechend.

(3J 'Die Hoch chule kann ei e nochmalige Wie erholun   es
Kollo uiu s zulassen, wenn eine außergewöhnliche Beein¬
trächtigung  er zu  rüfenden Person in  er Wiederholungs¬
prüfun  Vor  le en hat un  eine nochmalige Wiederholung
hinreichen  aussichtsreich erscheint. 2Eäne weitere berufs¬
pr kti che Täti k it ist nicht vorzusehen.

(4j Über den Ablauf un   en  esentlichen Inh lt des Kollo¬
quiums i t eine Niederschrift anzuferligen.

(5J Ist  as Kolloquium en  ülti  nicht bestanden, so erteilt
ie Hochschule hierüber einen B  cheid.

S 1 
Rücktritt, Ve hinde un , Versäumnis

(1) Ist der Termin für d   Kollo uium  er  u p üfen e  Pe ¬
son noch  icht mil eleilt, so ka n  ie  u  rüfende Perso  vo 

em Kolloquium ohne An abe  on Gründen  uriiektroten.

(2)  Ist  ie zu prüfende Person nach Mitteilun  d s Termin 
für (ias Kollo ui m du ch Krankheit o er einen sonsti en von
ihr nicht zu vertretenden Grund an  er Able ung  e  Kollo¬
qui m  gehin ert,  o h t  ie  ir;«  er  ochschule unverzü ¬
lich mü uteileu u d  ies bei Erkrankung  urch ein ärztliches
Z ugni , i  Übrigen in son t  eei neter Weise, unverzüglich
nach u eisen. :!Dio Hochschule kann die Vorlage eine  amts¬
r tlichen Zeugni  es verl ngen. "Lie t ei e von  er  u prü¬

fenden Perso  nicht  u vertretende Verhin erung vor,  o  ilt
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das Kollo uium als nicht unternommen.  Legi die ?.   rüfen¬
de Person das Kollo uium ohne Vorliegen eines Grundes nach
Sat2 1 nic t ab, so ist das  olloqui   nicht heslanüen.

S'13

Überga gsbestim ung

Hat eine Praktikantin oder ein Praktikant die berufs rakti-
sche Tätigkeit der zweiphasigo  Ausbildung auf dem Gebiet
der Sozialen Arbeit vor  em 1. [anuar 2012  egonnen, so ist
auf Verlangen der  raktik ntin oder  es Praktikanten die Ver¬
or nung über sta tlich anerka nte Sozialarbeile /Sozi l   -
agogen vom 8. Augu t .1983 (Nds. GVBl. S. 17U), ge n  rt durch
Veror nung vom 22. August 1990 (N s. GVBl. S.  30), weiter¬
hin miz wenden.

Dritt r Abschnitt

Einphasige Ausbildung

§ 14

raktische Stu ienzeit

{].)  In.  e  praktischen Studienzeit  ollen sich  ie Sludie-
ixmdon in die Praxis der Sozialen Arbeit und i  die  amit ver¬
bundenen Venvaltun stätigkniten e narbeiten und ihre Fach¬
enntnis e verliefen.  Die  raktische Studi nzeit soll die Stu¬

dieren en b fähi en, unter Anwendun  d r im Studiu  er¬
worbenen Fachkennlnis e selb tändig un  ei enverantwort¬
lich auf dem Gebiet   r Sozialen Arbeit t tig zu  ein und be¬
ru s r ktische Au gaben unter Berücksichti un   er  echtli¬
chen, organisatorischen, ethischen und fina ziellen Rahmen-
be in ungen wahrzimehmen.

(2) 'Irn Ra men de   raktischen Studienzeit si   nnmi s-
lons 30 Lßistungs unkto zu erwerben.  Eine  lei h e ti e
hauptberufliche! T tigkeit kann mit bis zu 15 Loistungs unk-
lon auf  ie praktische Studienzeit angerochnet werden. ‘Eine
gleichwerti e Täli koil liegt vor,  enn  ie o er d r Stu ieren¬

ie Tätigkeit aufgrund eines Ab chlus es auf dem Gebiet
der Soziahnbeil,  er Sozial ädago ik,   r Heil äda o ik, der
Bildung und Erziehung in der Kin heit, der Päd  ogik oder
der Sozialwissenschaften oder aufgrund der Ange tellle  rü-
fung l ausgeübl hat.  Eine  leich ertige Tätigkeit ist auch die
T ti keit als Erzieherin.    ieher, Heilpädagogin o er Heil¬

ädagoge.

(3) 'Die  raktische Stu ienzeit ist in höchstens z ei  e i ¬
neten Einrichtun en  er Praxis der sozialen Arbeit abzuleis-
len.  Die Anleitung  r ol t du ch eine staatlich anerkannte So-
zi larbeiterin, ei en staatlich anerkannten Soziala beiter, ein 
staatlich anerkannte Sozial ädagogin o er einen  t atlich an¬
erkannten So ial   agogen, die o er der über mindestens
z  ijäh ige Berufserfahru g auf dem Gebiet der sozialen Ar¬
beit ver ü t. :lIn beson eren Fällen kann  ie Hochschul   i 
Anleitun  du ch eine ver leichb    ualifizierte Pe son zulas en.

(4) ‘Der zwischen  er  r  ti antin oder de  P  ktikanten
un  de  Tr  er der Praxi stelle  bgeschlossene Praktikum -
Vert a  bedarf de  Gen hmi un  de  Hochschule. T)or Prakü-
kumsverlrag mu   ei en Ausbildun  plan enth lten, in de 
er Ablauf  er [M-akli chen Stu ien eit, so  e  i  Au bilduu  -

zieln unt   Be ücksichti ung  e  Ziels  er praktischen .Stu¬
dienzeit fesl elegt sin . ‘Die Genehmigung ist  u ve s  en,

enn  e  Praktikum vert ag den Anfo deru  en  es Salze  2
nicht entspricht oder nicht  ew hrleistet i t, da s  a  Ziel der
prakti ch n Studienzeit erreicht  e  e  kan .

(5) Die Hochschule führt begleitend  ur   aktischen Stu¬
dienzeit Lehrveranst ltun en durch, die der Vo - und Nach¬
b r itun   er  raktischen Stu ien  it dienen und eine kriti¬
che Reflexion  er Tätigkeite  in der  raktischen Studie zeit

sichersleikm.

fß) Da  Ende  er  raktischen Stu ienzeit  chließt mit einer
Hoehschul rüfung ab.

Z vv t.) i l e r T o i 1

nerkennung auf dem Gebiet  er Heilpa agogik

§15
Staatliche Aner ennung

‘Die staatliche Aner ennun  als Heilpä a o in (B. A.) ode 
Heüpädagoge (B. A.) erh lt au  Antra , wer

1. in Ni de sach en ein Hochsch lstu iu  auf  em Gebiet
der Heilp dago ik abge chlo  en hat, da  eine praktische
tudienzeit (§ .Ui) ein chließt o er

2. a fgrund einer im Auslan  ab eschlossenen Au bil un 
über ei e  leich erti e Bef hi un  verfügt.

2§ 1 Abs. 2 un  3 und § 2  elten ents  echen .

§ iß

Prakti che Stu ien eit

(1) in  er   aktischen Stu ienzeit  ollen  ich die Stu ie¬
enden in  ie P axi   er Heilpädago ik und in die damit ve ¬

bun enen Ver alUm sl li keilüii einarbeiten und ihre Fach¬
kenntnisse v rtiefen, flüe praktische  tu ien eit  oll die .Stu¬
dierendem be  hi en, unter  nwen ung   r im Stu ium er¬

orb nen Fachkennluissn selbstän ig u d ei enverant ortlich
auf  em Gebiet der  eil  da ogik tätig zu  ein und berufs-
praktische Auf aben unter Berücksichtigun   er r chtlichen,
organi ato i  hen, et ischen und fina ziellen Rah enb din¬
gun en  ahrzimehmen.

(2)  Im Rahmen der praktischen Stu ien eit  in  min es¬
tens 30 Loi Umgspunkle z  er erben, -Eine  leich ertige
hau tberufliche Tätigkeit kann mit bis  u 15 Lei tungs unk¬
ten  uf die praktische Studie  eit ungere hnet wer en. ‘Ei e
leichwert  e Tätigkeit lie t vor, wenn die oder de  Stu ie en¬

de die Täti keit auf rund eines Ab chlu  es auf dem Gebiet
er Heil ä ago ik, der Sozialarbeü,  er Sozialpädagogik,  er

Bildung un  E ziehun  in  er Kin heit, de  Pä   ogik o er
er Sozial issenschaften oder auf rund der Ange telltenprü-

fün  I  us eübt hat.  ‘ ine gleichwertige Täti keit ist auch  ie
T ti keit als  rzieherin,  rzieher, H ler iehi    fle enn.
Heilerziehungspfl ger, Heil äda o in o er Heil ä a o e.

( ) 'Die   aktische Stu ienzeit i t in höchstens zwei geeig¬
neten Einrichtun en  er Praxi   er Heil a a o ik  bzuleis¬
ten.  Die Anleitun  erfol t durch eine  taatlich anerkannte
Heil äda o iri ode  einen, staatlich anerkannten Heilpä agogen,
die oder der über  in estens zweijähri e Beruf erfahrun  au 
dem Gebiet d r H ilpa agogik ve fü t, Tn besonderen Fällen
kann die Hoch chule die Anleitun  durch eine vergleichbar

ualifizierte Pe son zulassen.

(4)  De  zwi chen  e    aktika tin o er  em P a tika ten
und dem Träger der   axi  telle abgeschlossene   aktik ms-
vertrag bedarf   r Genehmigung der Hochschule. 2Der Prakli-
kurnsvortra  mu s einen Au bii un sphin ent alten, in  e 
er Ablauf de   raktisch n Stu ie zeit so ie  ie Au hil un s-

ziele unter  erück ic tigung de  Ziels  e   rakti   en ,Stu¬
dienzeit fe l elegt sind,  Die Genehmi un  ist zu versagen,
wenn der P aktikums ert a  d n Anforderungen des S lz s 2
nicht entspricht oder nicht  ewä rleistet ist,  ass  a  Ziel der
raktischen .Studienzeit erreicht werde , kann.

(5) Die Hochschule führt be leitend zur pr kti chen Stu¬
ienzeit Lehrveranstaltungen durch, die de  Vor- und Nach¬

bereitung d r  raktischen  tu ienzeit  ienen und eine kriti¬
sche Reflexion der Täti keiten in  e  p akti chen Studienzeit
icher t llen.

fß) Di  [iraktische Studienzeit schließt  it einer Hochschui-
prü u g ab.
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§17
A n crkcn ii u   gs vo rf;i hren

(1}  er Aiit.ra» aurstaaflich  Anerke mm  ist  u slellon

1. in den F llen des § 15 Satz 1 Nr. 1 bei  er Hochschule, an
der die A lragslellerin oder de  Antra stell   da  Hoch¬
schulstu ium abs  ießt, un 

2. in  en Fällen  es § 15 Satz 1 Nr. 2 bei ei er Hochschule i 
Nie orsachson, die einen  t udiongang  uf dem Gebiet  er
Heilpädagogik anbiotct.

(2)  Dei  Antrag sind die in § 3 Abs. 2 gen nnte  Unterla¬
gen heizufü en. ¦Einem Antra  viacli § 15 Satz 1 Nr. 2 si   zu¬
sätzlich heizufügun

1. in deut che  Sprache eine tabella ische Aufstellung der
absolvi rten All bildungsgänge un  der einschlägigen Be¬
rufserfahrung,

2. eine Bescheini ung über  ie Berechti  n  zu  Beruf nus¬
bun  i  Original oder in beglaubi te  Kopi  und

3. in deutscher S rache oim: Erklärung, ob un  bei welcher
Stelle bereits ein Antra  gestellt wur e, un   egebenen¬
falls  er Be cheid.

'  nlragstollerinncu un  Antragsteller, die nicht Staatsange¬
höri e eines Mü lie  ta te  der Eu o  ischen Union, eines
Vert agsstaat s des Abkommens übe  d n Europ ische  Wi t-
schaflsra m od r ein s  urch Abko men gleichge tellten
Staates sind und in die en St  t n kein n Wohn it  haben,
haben b i ei em Antra  nach § .15 Abs. 1. N . 2 dur h  eei ne¬
te Unte la en da zu le en, in Niedersachsen ei e  nt  rech nde
Envorbsläli koil ausüben zu wollen, ''Geeignete Unterla en
können  ei pielswei e der Nachwei  der Beantra ung eines
Einreis vi ums zur Er  rhsfäti k it,  e  Nachweis einer Kon-
takt ufnahmc mit poten iellen Arbeitgeberinnen u d .Arbeit¬
gebern oder ein Gesch  tskonzept sein. sSind die Unterlagen
nach Satz 2 Nr.   oder S lz 4 nicht in deut cher Sprache ver¬
fasst, so ist zu ätzlich eine Überset ung i  deut cher Spr che
vorzulegen.

{3) In den F llen des § 15 Salz 1 N . 2 entschei et die H ch¬
schule zun  hst  es ndert über die Gleichwerti keit d r Befä¬
higung.

(4J Im Übrigen  ilt.   3 Ab . 4, 5 un  7 bis '10 eril  recliend.

§ 18
Überg n sb stimm ng

Wu de im Inl nd ein  ochschulstudium auf dem Gebiet
er Heilpä a ogik, das  ur Heil  dago in o er  um Heilp d¬

a ogen qualifiziert, vor dem ,1. Au ust 2016 bego  en,  o richtet
ich  ie staatliche  nerkennung als Heil  da ogi  (B. A.) o e 

Heilpäda  ge (B. A.) weiterhin  ach der Ve ordnung über di 
staatliche Anerkennung von  enitsqualifik lionen auf  em
Gebiet,  er Sozi len Arbeit un   er Heilp  ago ik vom 28. Ja¬
nuar 2013 (N  . GVBi. S. 38),  uletzt  eän ert du ch Artikel 5

e  Ge et es vom 3. Juni 2016 (Nd . GVBL S. Ü7).

D v i U i; r Teil

erkennu g auf dem Gebiet d r Bildung  nd Erziehun 
in  er Kindheit

§ 19
St atliche Anerkennun 

'Die st  tliche  nerkennung als Kindheits   ago in (B. A.)
oder als Kin heitspädagoge ( . A.) erh lt auf Antra , wer
1. in Nieder achsen ei  Hochschulstu iu   uf  em Gebiet

er Bildun   n  Er iehun  i    r  in heit abgeschlossen
h t,   s

a) eine    ktische Stu ien eit (§ 20} oinschließt,

h)  en inhaltlic en Anforde un en de  Beschlus es d r
Kullusmi istm'konfeien  vom 16. September 2010 so¬

ie  er Jugend- un  Fa ilienministerkonfe en  vom
14. D   mber 2016 „Gemeinsame  OrienUerurigsrah-
mou Bil ung un  Er iehun  i   er Kindheit" (veröf¬
fentlicht im internet unt r w w.k k. e) ents richt
und

c:j einen  esentlichen Studicn chwerpunkt auf die metho¬
disch-di aktisc  fundierte Begleitung von Lern- un 
Bikhm sprozes on in minde tens    i der fol e  en
Bildungshereicho set t:

a)  ürper-Bc ogun -Ge umlheit,

bb) Sprache un  Sp echen,
ec) Mathematisches Grundve  län ni ,

dd) Ästhetische Bil un .

ee) Natu -  n  I.ebens olt,

f ) Ethi che und religiöse Fra en,

2. vor  em Inkrafttreten  ie e  Veror nung in Niedersach en
ein Studium auf dem Gebiet der Bildu g u   E zi hun  in
der Kindhe t abge chlo  en o er be onnen hat, wenn

a) das Studium  ie Voraussetzun en  er N mmer 1
Buch t, a und h erfüllt o er

h) da  Stu iu   ie Voraussetzungen  er Numm r 1
Buch t,   und b je eil  mindestons zu 75 P ozent er¬
füllt und

aa) die verbleiben en Unterschie e  u einer in einem
.Abschluss nach Nu me  1. Buchst, a und h erwo ¬
benen Qualifikation du ch  en Erwerb ent pre¬
chender Kom etenzen i  Rah e  eines Ang bots
einer niedersächsischen Hochschule ausgegli hen
we den od  

bb) eine dreimonatige Tätigkeit in Voll eit o  r einem
ents rechen en Teilznit quivalent in  er Ki le -
iage botreuim  ausgeübt  urde und  ie ve blei¬
benden Unterschiede  u einer in einem Ab chlus 
noch Nu me  1 Buch t, b e worbe en Qualifikati¬
on d  ch  en Er erb entsprechen er Kompeten¬
en im Rahmen eines An ebots einer ine ers ch-
ischen Hochschule au  eglichen werden

o  r

3. aufgrund einer im Ausl nd ab esc lo senen Au bil ung
über eine  leich e ti e B fähi un  verfügt.

2§ 1 Ab . 2 un  3 un  § 2  elten entsprechend.

§  6
Prakti che Stu ienzeit

(1) Mn der  raktischen Studien eit sollen sich  ie Stu ie¬
renden in die Praxi  der Kindheit  iidago ik einarbeUen un 
ih e Faehkennl isse verliefen.  Die  ra tische Stu ie zeit  oll
ie Stu ierenden befähi en, imler Anwe dun   er im Studium

erwo benen Faehkennlnis e selb t n i  un  ei enve anlvvo t-
lidi auf dem Gebiet der Kin heits ädagogik t ti   u sein. " Sio

llen in der  ä a ogi chen Arbeit mit Ki dern, vor angi  in
der Kin ertage bolrouun , le nen, in unte  chiedlich n Si¬
tuatione  an emessen  u ha  eln  nd ihre Wahrnelmmn  -,
Deutu  s- un  Reflexion koni niun   t rken. 'Sie sollen dar¬
über hinaus lernen, die institutionellen, rechtliche  u   ethi¬
schen Ralime bedingungen  er B ldu   und Erziehung in  ev
Ki dheit  u berücksichtigen u d ihre organisalion hezogcnon

ompetenzen zu ent ickeln,

(2) Mm Rahmen  er  raktischen Stu ienzeit sin  mi    ¬
ten  30 Lei tuug punkie zu er e ben. -Eine  leichwerti e
hauptberufliche Mali keit ka n mit Ins  u 15 Lcislun   unk-
ten auf die  raktische  tudienzeit aii ereclmel  erden.  Eine
gleichwerti e Tätigkeit liegt,  or,  orin  ie o er  er  t  i ren¬
de  ie  ätigkeit, aufgrun  eine  Abschlusses  uf  em G biet
der Bil ung und Erziehung in der Kin heit, der Sozialen Ar¬
beit oder der Heilpädagogik in einer Mogcsei  ichtung für Kin¬
er au geübt hat. 'Eine gleich erti e Tätigkeit ist auch die

Tätigkeit als Erziehe in, Erzieher, Heilerziehurigs ile e in,

160
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Hoilorzioliu gspfleger, Hcilpädagogin oder Hcil iidagoge,  ie
in der Avbcü i  Gruppen mit Ki dern im Aller von bis z 
zolin Jahren in einer Kinriehlun   er Kinde - u d Ju endhilfe
ausgoübf wurde.

(3} 'Die  raktische Sludienzeil ist in hö islens zwei geeig¬
neten Ei richtungen der Kinder- un  Jugen hilfe, die Kinde 
im Aller von bis zu zehn Jahren bilde  u d erziehen, abzu-
lei len. hn beson eren Fallen k nn die Hochschule zui  son,
dass  ie prakti che Slu ienzeil. au nahmsweise in drei  eei ¬
neten Einrichtu  e  abgeleislet  i  . ''Die Anleitun  onot t
durch ei e staatlich anerka nte Kin  eitspa n o in o  r ei¬
ne  staatlic  anerk n ten Kindheilspädagogen, die o er  er
über min estens zweijähri e Berufserfahrung auf  em Gebiet
er Kiwlheilspä a ogik verfügt,  ln be rümtoie  Fällen kann
ie Hochschule  ie  nleitu    urch eine  ergleichb r qualifi¬

zierte Person zulassen.

(4J 'Der zwischen der Praktikantin oder dom   aktikanten
und  em Träger der Praxisstelle ab eschlossene  raktikums-
verirag bedarf der Genehmigung  er Hochschule. 2,Dcr Prakli-
kumsvertrag mu   einen Au hikhin sphm enthalten, in de 
de  Ablauf der prakti chen Studie zeit so ie die Ausbil-
ung  iolö unter Berücksichtigung de  Ziel   er praktischen

Stu ienzeit fe t elegt sind. 'Die Genehmigu   ist zu versa en,
wenn  er  raktiku  verlra  den. Anforderungen  e  S lzas 2
nicht entspricht oder nicht  ewäh leistet ist, da s das Ziel der
praktischen Studien eit    eicht  erden kann.

{5} Die Hoch  hule be leitet  ie  ra tische Studienzeit
urch hehr eran lallungon, stellt die Vor- und Nachbereitung
e   raktischen Stu ienzeit .siche  und ermöglicht eine kriti 

sche Reflexion  er Täti keite  in  er praktischen Studien eit.

ff»)  ie praktische Stu ienzeit schließt mit einer Hochschul¬
rüfung ab.

§21

Auorkemu  g ve fäh on

(1) Der Antra  auf staatliche Ane kennung ist z  stellen

1. in  en F llen  e  § 19 S t  1 Nrn. 1 und   bei de  Hoch¬
schule, an der die Antragstelle  ! o e  de  Antrag teller
d s  ochschulstu iu  absdiließt oder abgeschlo  en hat,

2. in  en Fällen de  § 19 Sat  1 Nr. 3 bei einer Hochschule in
Nie ersachse , die einen Stu ieng n  auf de  Gebiet der
Bildun  und Erziehun  in  e  Kindheit anbiet et.

(2)  Dcm Antrag sind  ie in § 3 Ab . 2 genannten Unterla¬
en beizufügen. 'Einem Antrag nach § 19 Sat  1 Nr. 3 sind zu¬

s tzlich beizufügen

1. in deutsche  S rache eine tabellarische Aufstellun  der
absolvierto  Ausbildung,s   go und der einschl gi en Be¬
r fserfahrung,

2. eine Bescheinigu g über die Berodiligun  zu   orufsaus-
übun  im Origin l o e  in be laubigter Ko ie  n 

3. in  eutscher S  a he eine E kl run , ob un  bei welche 
Stelle bere ts ein Antra   estellt wur e, und  e eb nenfalls
d v Beschei .

3Antra steliorinm;n und Antragsteller, die nicht Staatsan e¬
höri e: eines MiL lie st al s   r Europäischen Union, eine 
Vertragsslaate  dos Abko  ens über den Europäischen Wirt-
scliaflsraum o er eines durch Abkom en  l ich e tellten. Staa¬
tes sind un  in  ie en Staaten keinen Wohnsitz hallen, haben
bei einem Antrag nach § 19 Satz 1 Nr.    urch geeignete Un¬
terla en dar ule en, in Niedersachsen eine e tsprechen e Er-
werbstätigkeit ausüben  u wollen.  Geeignete U terlagen kön¬
nen. bei pi ls eise  er Nach eis der Be ntra     eine  Ein¬
reisevi  ms zur Frwerbst ti keit,  er   chwei  einer Ko takl-
au nahmt: mit pote ziellen Arbeit eberinnen un  Arbeitge¬
bern o  r ein Gesdiiiltskonze t  ein. \S n  die Unterla en
nach S lz 2 Nr. 2 o er Salz 4 nicht in deuts her Spra he ver¬
f sst, so ist  u ätzlich eine Überset ung in  eutscher S rache
voraile en.

(3) Tn den Fälle  des § 19 Satz    r, 3 e.nisch idet  ie Hoch¬
chule  un  hst  eson ert über  ie Gleichwerti keit der Befä-

hi mi .

( ) I  Übri en  ilt   3  b .  , 3 u d 7 bis Ul ents rechen .

V i e r l e r  Feil

SdiHnssvorschrifUm

§22
Inkrafttreten

fl.) Diese Verordnung tritt am Ta  nach ihrer Verk ndun 
in Kr ft.

(2) Gleichzeitig Lrill die Verordnun  über die staatliche An¬
erke nung vo  Berufsqnalifikatio eri auf dem Gebiet  er So¬
zialen  rbeit u    er Heil   a o ik  om 28, Januar 2013
|Nd . GVBI. S.  8), zulet t geändert  urch Artikel 3   s Geset¬
zes vom 8. Juni 2(110 (N s. GVBI. S. 97),   ßer Kraft.

Hannover, den 17. Mai 2017

Niedersächsisches Ministerium
fiir  issenschaft un  Kultur

Ileiueu-Kljajic

101

Ministerin
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Gemeinsame Ordnung über ein Integriertes 
Berufsanerkennungsjahr (Verkündungsblatt der HsH) 

auf der Grundlage der 
Verordnung über die staatliche Anerkennung auf dem Gebiet der 

Sozialen Arbeit, der Heilpädagogik und der Bildung und Erziehung 
in der Kindheit (SozHeilKindVO) vom 17.  Mai 2017 (Nds.GVBI. 2017, 

155), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. März 2018 
(Nds. GVBl. S. 42) 

 
 

§ 1 
Staatliche und kirchliche Anerkennung 

 
(1) Aufbauend auf das Studium und den zweifach qualifizierenden Bachelorabschluss 
im Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang „Religionspädagogik und Soziale Arbeit“ an der 
Hochschule Hannover (im Folgenden Hochschule) kann ein Berufsanerkennungsjahr 
absolviert werden, das sowohl zur staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin oder 
Sozialarbeiter als auch zur kirchlichen Anerkennung als Diakonin oder Diakon führt. 
 
(2) Der Erwerb der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter 
richtet sich nach der Verordnung des Landes Niedersachsen über die staatliche 
Anerkennung von Berufsqualifikationen auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit, der 
Heilpädagogik und der Bildung und Erziehung in der Kindheit (SozHeilKindVO) in ihrer 
jeweils geltenden Fassung. 
 
(3) Der Erwerb der kirchlichen Anerkennung als Diakonin oder Diakon richtet sich nach 
dieser gemeinsamen Ordnung über ein Integriertes Berufsanerkennungsjahr. 
 
(4) 1Mit dem erfolgreichen Abschluss des Integrierten Berufsanerkennungsjahres und 
der erfolgreichen Teilnahme am religionspädagogischen Kolloquium wird die kirchliche 
Anerkennung des Abschlusses der Regelausbildung zum Beruf der Diakonin und des 
Diakons durch die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers (im Folgenden 
Landeskirche) gemäß Rechtsverordnung über Ausbildung und Dienst der Diakonin 
und des Diakons erworben. 2Über die kirchliche Anerkennung wird eine Urkunde 
erteilt. 

 
§ 2 

Rücknahme der kirchlichen Anerkennung 
 

1Die kirchliche Anerkennung ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn 
nachträglich bekannt wird, dass die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht erfüllt 
waren oder die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit nicht mehr gegeben ist. 2Die 
Urkunde ist einzuziehen. 
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§ 3  
Durchführung und Organisation 

 
(1) Die Abteilung Religionspädagogik und Diakonie an der Fakultät V, Diakonie, 
Gesundheit und Soziales an der Hochschule organisiert im Einvernehmen mit der 
Abteilung Soziale Arbeit an der Fakultät V und der Landeskirche das Integrierte 
Berufsanerkennungsjahr. 
 
(2) 1Die Landeskirche und die Hochschule benennen jeweils eine beauftragte Person 
für das Integrierte Berufsanerkennungsjahr. 2Die Landeskirche und die Hochschule 
können sich auch auf eine beauftragte Person verständigen. 
 
(3) Zum Aufgabenbereich der Landeskirche gehört: 
a) Die Überprüfung und Aktualisierung der Liste geeigneter Ausbildungsstellen, 
b) die Beratung zu kirchlich-diakonischen Aspekten des Integrierten 

Berufsanerkennungsjahres, 
c) die Genehmigung der Ausbildungsstellen und Ausbildungsverträge 

(einschließlich der Ausbildungspläne) bezüglich der kirchlichen Anerkennung 
als Diakonin oder als Diakon, 

d) die Planung und Organisation der kirchlichen Fortbildungsveranstaltungen, 
e) die Prüfung der Voraussetzungen zur Zulassung zum Kolloquium  

gemäß § 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 3 SozHeilKindVO. 
 

Zum Aufgabenbereich der Hochschule gehört: 
a) Die Beratung zu sozialpädagogisch/ sozialarbeiterischen Aspekten des 

Integrierten Berufsanerkennungsjahres, 
b) die Genehmigung der Ausbildungsstellen und Ausbildungsverträge 

(einschließlich der Ausbildungspläne) bezüglich der staatlichen Anerkennung 
als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter 

c) die Zulassung zu den beiden Kolloquien und deren Durchführung  
gemäß § 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 3 SozHeilKindVO. 
 

§ 4  
Berufspraktische Tätigkeit, Kolloquium 

 
(1) Während der berufspraktischen Tätigkeit soll sich die Person im 
Berufsanerkennungsjahr sowohl in die praktische Sozialarbeit, als auch 
Religionspädagogik und Diakonie und in die damit verbundenen 
Verwaltungstätigkeiten sachgerecht einarbeiten und ihre oder seine im Studium 
erworbenen Fachkenntnisse vertiefen. 
 
(2) 1Die berufspraktische Tätigkeit dauert 12 Monate. 2Dabei werden 
religionspädagogische Tätigkeitsschwerpunkte und solche der sozialen Arbeit in 
gleichem Umfang wahrgenommen. 3Die Praxisausbildung soll die Person im 
Berufsanerkennungsjahr befähigen, unter Einbezug der bisher im Studium 
erworbenen wissenschaftlichen Kenntnisse und Methoden und studienbegleitender 
Projektarbeit selbstständig und eigenverantwortlich im Bereich der Sozialen Arbeit 
sowie in der gemeinde- und religionspädagogischen Arbeit tätig zu sein und 
berufspraktische Aufgaben unter Berücksichtigung der rechtlichen, organisatorischen 
und finanziellen Rahmenbedingungen wahrzunehmen. 
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(3) Beginn und eventuelle Fristverlängerung der berufspraktischen Tätigkeit richten 
sich nach der Verordnung des Landes Niedersachsen über die staatliche Anerkennung 
von Berufsqualifikationen auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit, der Heilpädagogik und 
der Bildung und Erziehung (SozHeilKindVO) in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
 

 
§ 5  

Ausbildungsstellen und Praxisanleitung 
 

(1) 1Die berufspraktische Tätigkeit ist in einer Kirchengemeinde, einem Kirchenkreis 
oder einer dazu geeigneten Einrichtung der evangelischen Kirche oder Diakonie 
abzuleisten. 2In begründeten Ausnahmefällen kann auch eine Ableistung in höchstens 
zwei geeigneten Einrichtungen genehmigt werden. 
 
(2) Die Einrichtungen müssen sowohl den fachlichen und beruflichen Anforderungen 
der Sozialarbeit  als auch der Religionspädagogik entsprechen und die Möglichkeit 
bieten, sich in diese Berufsfelder und die damit verbundenen verwaltungspraktischen 
Tätigkeiten einzuüben. 
 
(3) Die Person im Berufsanerkennungsjahr muss durch eine erfahrene doppelt 
qualifizierte Fachkraft – mit staatlicher Anerkennung als Sozialarbeiterin oder 
Sozialarbeiter und kirchlicher Anerkennung als Diakonin oder Diakon mit 
Hochschulabschluss, Gemeindepädagogin oder Gemeindepädagoge mit 
Hochschulabschluss – angeleitet werden. In Ausnahmefällen kann die Anleitung auf 
Antrag der Person im Berufsanerkennungsjahr auch durch zwei unterschiedlich 
qualifizierte oder vergleichbar qualifizierte Fachkräfte vorgenommen werden. 
 
(4) Auf Antrag der Person im Berufsanerkennungsjahr kann in begründeten 
Ausnahmefällen auch eine vergleichbar qualifizierte Fachkraft als Anleitung 
zugelassen werden. 
 

§ 6  
Ausbildungsvertrag 

 
(1) Der zwischen der Person im Berufsanerkennungsjahr und dem Träger der 
Ausbildungsstelle für die berufspraktische Tätigkeit abgeschlossene Vertrag bedarf 
der Genehmigung durch die Hochschule und die Landeskirche. 
 
(2) 1Bestandteil des Ausbildungsvertrages ist ein Ausbildungsplan, in dem der Ablauf 
der berufspraktischen Tätigkeit und die in den einzelnen Abschnitten verfolgten 
Lernziele unter Berücksichtigung des Ausbildungszieles festzulegen sind. 2Dabei sind 
die religionspädagogischen Kernelemente und Ausbildungsziele und die der Sozialen 
Arbeit getrennt auszuweisen.  
 
(3) Die Landeskirche erlässt in Abstimmung mit der Hochschule 
Durchführungsbestimmungen über die religionspädagogischen Kernelemente und 
Ausbildungsziele. 
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§ 7  

Begleitende Lehrveranstaltungen 
 

1Die Hochschule führt während der berufspraktischen Tätigkeit begleitende 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Verordnung über die staatliche Anerkennung 
von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern im Umfang von durchschnittlich  
ca. acht Zeitstunden je Praktikumsmonat durch. 2Für die Person  im  
Berufsanerkennungsjahr des Integrierten Berufsanerkennungsjahres wird ein 
gesondertes Studientagsprogramm im Einvernehmen mit der Landeskirche 
angeboten. 3Einzelheiten werden im Studientagsprogramm geregelt. 4Dieses wird von 
der Fakultät erstellt. 5Die Person im Integrierten Berufsanerkennungsjahr ist 
verpflichtet, an den begleitenden Lehrveranstaltungen teilzunehmen. 6Die 
Ausbildungsstellen sind verpflichtet, die Person im Integrierten 
Berufsanerkennungsjahr zur Teilnahme an den Lehrveranstaltungen vom Dienst 
freizustellen. 
 

§ 8  
Kirchliche Fortbildungsveranstaltungen 

 
1Die Landeskirche führt während der berufspraktischen Tätigkeit kirchliche 
Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von durchschnittlich ca. drei Zeitstunden je 
Praktikumsmonat durch. 2Einzelheiten werden durch die Landeskirche geregelt und im 
Studientagsprogramm nach § 7 veröffentlicht. 3Die Person im Berufsanerkennungsjahr 
ist verpflichtet, an den kirchlichen Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen.  
4Die Landeskirche führt eine Einsegnungsfreizeit durch. 5Personen im 
Berufsanerkennungsjahr, die eine Anstellung als Diakonin oder Diakon in der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers anstreben, müssen an der Einsegnungsfreizeit teilnehmen. 
6Die Ausbildungsstellen sind verpflichtet, die Person im Berufsanerkennungsjahr zur 
Teilnahme an den kirchlichen Fortbildungsveranstaltungen und an der 
Einsegnungsfreizeit vom Dienst freizustellen. 
 

§ 9  
Beurteilung, Praxisbericht 

 
(1) 1Die Ausbildungsstelle berichtet der Hochschule und der Landeskirche zweimal 
über den Stand der Ausbildung (Beurteilung). 2Dabei nimmt sie insbesondere dazu 
Stellung, ob die Ausbildungsziele entsprechend dem Ausbildungsplan erreicht sind. 
3Die Ausbildungsstelle erörtert die Beurteilung mit der Person im 
Berufsanerkennungsjahr.  
 
 
(2) 1Die Person im Berufsanerkennungsjahr fertigt während der berufspraktischen 
Tätigkeit einen Praxisbericht, in dem der sozialarbeiterisch-sozialpädagogische und 
der religionspädagogische Schwerpunkt jeweils eigenständig ausgewiesen werden. 
2Wurde das Berufsanerkennungsjahr in unterschiedlichen Ausbildungsstellen 
absolviert, können zwei Praxisberichte angefertigt werden, von denen der eine einen 
sozialarbeiterisch-sozialpädagogischen und der andere einen religionspädagogischen 
Schwerpunkt hat. 
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(3) 1Für die Anfertigung des Berichts soll die Person im Berufsanerkennungsjahr in 
angemessenem Umfang von der üblichen Ausbildung freigestellt werden. 2Der 
Praxisbericht ist spätestens drei Wochen vor dem Kolloquium der Ausbildungsstelle, 
der Hochschule und der Landeskirche zuzuleiten. 
 
(4) Der Praxisbericht soll erkennen lassen, dass die Person im 
Berufsanerkennungsjahr nach didaktisch-methodischer Anleitung die im Studium 
erworbenen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden in der beruflichen 
Praxis anwenden kann. 
 
 

§ 10  
Zulassung zu den Kolloquien 

 
(1) Die Zulassung zum Kolloquium, das zur staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter 
oder Sozialarbeiterin führt, richtet sich nach der Verordnung des Landes 
Niedersachsen über die staatliche Anerkennung von Berufsqualifikationen auf dem 
Gebiet der Sozialen Arbeit, der Heilpädagogik und der Bildung und Erziehung in der 
Kindheit (SozHeilKindVO) in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
 
(2) Die Zulassung zum Kolloquium, das zur kirchlichen Anerkennung des Abschlusses 
der Regelausbildung zum Beruf des Diakons oder der Diakonin bzw. der 
Religionspädagogin oder des Religionspädagogen führt, wird durch die Hochschule 
nach Zustimmung der Landeskirche ausgesprochen, wenn: 
 
a) die Antragstellerin oder der Antragsteller die Bachelorprüfung im Zwei-Fächer- 

Bachelorstudiengang „Religionspädagogik und Soziale Arbeit“ an der 
Hochschule Hannover, Fakultät V, bestanden hat, 

b) die Antragstellerin oder der Antragsteller ordnungsgemäß an den begleitenden 
Lehrveranstaltungen (§ 7) und den kirchlichen Fortbildungsveranstaltungen (§ 
8) teilgenommen hat, 

c) die Beurteilung insgesamt ausweist, dass er oder sie die berufspraktische 
Tätigkeit erfolgreich abgeschlossen hat, 

d) die Antragstellerin oder der Antragsteller einen Praxisbericht vorgelegt hat und 
dieser erkennen lässt, dass die Anforderungen nach § 9 Absatz 4 erfüllt sind 
und 

e) die Antragstellerin oder der Antragsteller die evangelische 
Konfessionszugehörigkeit besitzt. 

 
 
 
 
 
(3) Wird die berufspraktische Tätigkeit aus Sicht der Hochschule nicht erfolgreich 
abgeschlossen, richtet sich eine mögliche Verlängerung nach der Verordnung des 
Landes  
Niedersachsen über die staatliche Anerkennung von Berufsqualifikationen auf dem 
Gebiet der Sozialen Arbeit, der Heilpädagogik und der Bildung und Erziehung in der 
Kindheit (SozHeilKindVO) in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
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§ 11  
Kolloquien 

 
(1) Es werden zwei einzelne Kolloquien von je 30 Min. durchgeführt oder ein 
Integriertes von 60 Min. 
 
(2) Das Kolloquium, das zur staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin oder 
Sozialarbeiter führt, richtet sich nach der Verordnung des Landes Niedersachsen über 
die staatliche Anerkennung von Berufsqualifikationen auf dem Gebiet der Sozialen 
Arbeit, der Heilpädagogik und der Bildung und Erziehung in der Kindheit 
(SozHeilKindVO) in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
 
(3) 1Das Kolloquium, das zur landeskirchlichen Anerkennung als Diakon oder Diakonin 
führt, richtet sich nach dieser gemeinsamen Ordnung. 2In einem Prüfungsgespräch 
über Fragen, die sich aus dem Praxisbericht ergeben, soll die Person im 
Berufsanerkennungsjahr nachweisen, dass sie oder er sich sachgerecht in die 
praktische Religionspädagogik eingearbeitet und ihre oder seine Fachkenntnisse 
vertieft hat. 3Das Kolloquium dauert etwa 30 Minuten. 4Das religionspädagogische 
Kolloquium, wird von zwei prüfungsbefugten Lehrenden der Fakultät V der Hochschule 
abgenommen. 5Eine oder einer muss Lehrende oder Lehrender an der Hochschule 
Hannover, Fakultät V, Abteilung Religionspädagogik und Diakonie, sein. 6Eine oder 
einer muss hauptberuflich Lehrende oder Lehrender sein. 
 
(4) Am religionspädagogischen Kolloquium nimmt ein Vertreter oder eine Vertreterin 
der Landeskirche mit Stimmrecht teil. 
 
(5) 1Personen im Berufsanerkennungsjahr, die sich alsbald dem Kolloquium 
unterziehen wollen, sowie Studierende und andere Mitglieder der Hochschule, die ein 
berechtigtes Interesse geltend machen, können als Zuhörer oder Zuhörerinnen 
zugelassen werden. 2Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 3Auf Verlangen des Prüflings sind die Zuhörer 
oder Zuhörerinnen auszuschließen. 
 
 
 

§ 12  
Bewertung der Kolloquien, Wiederholung, Nichtbestehen 

 
(1) Das Kolloquium ist bestanden, wenn die Prüfenden die Leistung mit „bestanden“ 
bewerten. 
 
(2) Ist das Kolloquium nicht bestanden, kann die Hochschule die Wiederholung von 
einer Verlängerung der berufspraktischen Tätigkeit abhängig machen. 
 
(3) 1Die Hochschule kann eine nochmalige Wiederholung des Kolloquiums zulassen, 
wenn eine außergewöhnliche Beeinträchtigung des Prüflings in der 
Wiederholungsprüfung vorgelegen hat und eine nochmalige Wiederholung 
hinreichend aussichtsreich erscheint. 2Eine weitere berufspraktische Tätigkeit ist nicht 
vorzusehen. 
 
(4) Über das Kolloquium ist eine Niederschrift anzufertigen. 
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(5) Ist das Kolloquium endgültig nicht bestanden, erteilt die Hochschule hierüber einen 
Bescheid. 
 
 
 

§ 13  
Versäumnis, Rücktritt 

 
Versäumnis oder Rücktritt vom Kolloquium richten sich nach der Verordnung des 
Landes Niedersachsen über die staatliche Anerkennung von Berufsqualifikationen auf 
dem Gebiet der Sozialen Arbeit der Heilpädagogik und der Bildung und Erziehung in 
der Kindheit (SozHeilKindVO) in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
 
 

§ 14  
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
(1) Die Gemeinsame Ordnung über ein Integriertes Berufsanerkennungsjahr gilt auch 
für die Absolventinnen und Absolventen, die den einfachen Bachelorabschluss 
„Religionspädagogik und Diakonie“ erworben und ein Bachelor-Zweitstudium der 
„Sozialen Arbeit“ an der Fakultät V der Hochschule mit Erfolg abgeschlossen haben. 
 
(2) Sofern Absolventinnen und Absolventien des zweifach qualifizierenden Zwei-
Fächer- 
Bachelorstudienganges „Religionspädagogik und Soziale Arbeit“ oder Absolventen 
und Absolventinnen nach Abs. 1 ein ausschließlich religionspädagogisches 
Berufsanerkennungsjahr durchführen, absolvieren sie dieses nach der Ordnung über 
ein Berufsanerkennungsjahr für Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-
Studiengangs Religionspädagogik und Diakonie an der Hochschule Hannover, 
Fakultät V, Abteilung Religionspädagogik und Diakonie vom 23. Juni 2009. 
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II. Durchführungsbestimmungen über die 
religionspädagogischen Kernelemente und 
Ausbildungsziele des Integrierten 
Berufsanerkennungsjahres (IBA) in Einrichtungen der 
Diakonie und der Landeskirche 

 

Ein wesentliches Merkmal diakonischer und gemeindepädagogischer Arbeit ist die 
Vernetzung zwischen Kirchengemeinden und den im Gemeinwesen vorfindlichen 
bzw. für die Menschen in der Kirchengemeinde hilfreichen Einrichtungen, 
insbesondere der Diakonie. Gleichzeitig haben diakonische Einrichtungen das 
Interesse, bei den Menschen bekannt zu sein und angenommen zu werden. 
Berufsanerkennungspraktikanten und Berufsanerkennungspraktikantinnen mit 
doppelter Qualifikation in Religionspädagogik und sozialer Arbeit sollen neben 
anderen Aufgabenfeldern auch an dieser Schnittstelle ein Lernfeld für die Praxis 
erhalten. 

Angebote religiöser Bildung, wie z. B. Konfirmandenarbeit oder Bildungsangebote für 
Erwachsene sowie Andachten, bzw. zielgruppenbezogene Gottesdienste sind 
geeignet, um beide Bereiche - die Gemeindenähe und die Öffentlichkeitsarbeit der 
Einrichtungen - aufzugreifen. Für die jeweiligen Einrichtungen können Themen 
identifiziert werden die in dieser Schnittstelle anzusiedeln sind. Als Beispiele seien 
hier aufgeführt: 

 

- Hospiz: 

Krankheit; Alter; Tod; Einsamkeit; Schmerz; Lebensfreude; Leben bis zuletzt; 
Begleitung; Schutz; Würde; Glaube als Lebenshilfe. 

- Familienbildungsstätte: 

Bildung als Thema für alle; lebenslanges Lernen; Lebensbewältigung; Krisen; 
Freude am Lernen; Geschlechtergerechtigkeit 

- Diakonisches Werk des Kirchenkreises:  

  Armut; Sucht; Familienhilfe; Jugendhilfe; Migration; alte Menschen. 

- Gefängnisseelsorge:  

Umgang mit Schuld; Vergebung; Einsamkeit; Würde; Begleitung; Beratung; Glaube 
als Lebenshilfe; Sucht; Gewalt; Freiheit. 

Der Berufsanerkennungspraktikant und die Berufsanerkennungspraktikantin 
reflektiert die einrichtungsbezogenen Themen und stellt die Relevanz des Themas 
für den christlichen Glauben und das christliche Leben her, bzw. erarbeitet einen 
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Bezug zu biblischen Texten und findet methodisch-didaktische bzw. hermeneutische 
Wege für die Umsetzung in der Konfirmandenarbeit und/oder für Andachten und/oder 
zielgruppenbezogene Gottesdienst. 

 

1. Angebote religiöser Bildung, z. B. Konfirmandenarbeit oder 
Bildungsangebote für Erwachsene 

(mindestens im Umfang von 10 Stunden zuzüglich Vor- und Nacharbeit) 

Der Berufsanerkennungspraktikant und die Berufsanerkennungspraktikantin 
entwickelt: Angebote religiöser Bildung, Unterrichtsmodelle bzw. Arbeitsformen der 
Konfirmandenarbeit und setzt sie um unter Berücksichtigung von, 

a) Zielgruppe, 

b) Arbeitsform (z. B. Unterricht, Seminar, Freizeit), 

c) Thema und christlichen Inhalt, 

d) Einrichtung, 

e) eigene Berufsrolle, 

f) eigenem Leitungsstil. 

Für die Angebote religiöser Bildung, z. B. für die Konfirmandenarbeit oder für die 
Arbeit mit Erwachsenen ist es sinnvoll, nicht nur an einem kurzen Projekt zu arbeiten, 
sondern einen Prozess im Wochen- oder Jahresverlauf kontinuierlich zu begleiten 
(Entwicklung von Gruppenprozessen, Sozialisations- und Lernprozesse im Kinder-, 
Jugend- und Erwachsenenalter, Kirchenjahr).  

 

Grundsätzlich ist es auch möglich und wünschenswert, dass 
Berufsanerkennungspraktikanten und Berufsanerkennungspraktikantinnen die 
reguläre Konfirmandenarbeit oder einzelne Bildungsangebote für Erwachsene in 
einer benachbarten Kirchengemeinde übernehmen. 
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2. Andachten, zielgruppenbezogene Gottesdienste 
 

Folgende Möglichkeiten sind denkbar: 

- Die Berufsanerkennungspraktikanten und Berufsanerkennungspraktikantinnen     
entwickeln Andachten innerhalb der Einrichtung. für die Mitarbeitenden und/oder die 
Zielgruppen der Einrichtung 

- Die Berufsanerkennungspraktikanten und Berufsanerkennungspraktikantinnen     
erarbeiten Modelle für die Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen der Gemeinde, in 
denen eine Andacht ein Element der Gruppenarbeit ist. 

- Die Berufsanerkennungspraktikanten und Berufsanerkennungspraktikantinnen 
entwickeln zielgruppenbezogene Gottesdienste für Kirchengemeinden (Jugendliche, 
Familien, Senioren, Konfirmanden, u.a.), die die Themen der Einrichtung abbilden 
und in einen biblischen Zusammenhang stellen. 

 

Grundsätzlich ist es auch möglich und wünschenswert, dass 
Berufsanerkennungspraktikanten und Berufsanerkennungspraktikantinnen 
Andachten und/oder zielgruppenbezogene Gottesdienste in Kooperation mit einer 
nahegelegenen Kirchengemeinde umsetzen, ohne dass die Inhalte der Einrichtung 
eine Rolle spielen müssen.  

Es ist möglich, im Bereich der Konfirmandenarbeit und der Andachts-
/Gottesdienstgestaltung über die feste Begleitperson im Berufsanerkennungsjahr 
hinaus weitere Personen (z.B. Gemeinde-/Kirchenkreisjugendpastoren und -
pastorinnen) zu beteiligen. 
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IV. Hinweise und Empfehlungen zum Integrierten 
Berufsanerkennungsjahr 

 
1. Verlauf und Terminplan des Integrierten Berufsanerkennungsjahres 

 
• Bewerbungen um eine Ausbildungsstelle ca. 9 Monate vor Beginn des 

Anerkennungsjahres 
• Voranmeldung mit Antrag auf Genehmigung des Anerkennungsjahres 

(Vordruck) ca. 
     einen Monat vor Beginn des Praktikums 
• Beginn des Integrierten Berufsanerkennungsjahres 

Das Berufsanerkennungsjahr kann erst begonnen werden, wenn die 
Bachelorprüfung bestanden und das geplante Praktikum durch das 
Praktikumsamt der Hochschule Hannover Fakultät V – Diakonie, Gesundheit 
und Soziales genehmigt wurde 
Ein Einstieg ins Integrierte Berufsanerkennungsjahr ist in der Zeit vom               
01.02. - 01.03. bzw. 01.09. - 01.10. eines Jahres möglich 

• Eine Woche nach Beginn des Praktikums 
 Bestätigung über den Antritt des Praktikums (Vordruck) an das Praktikumsamt  

• Einen Monat nach Beginn des Praktikums 
 individueller Ausbildungsplan (2fache Ausführung) an das Praktikumsamt  
           und 

Ausbildungsvertrag und Antrag auf Genehmigung des 
Ausbildungsvertrages (Vordruck 3-fach) zur Genehmigung an das 
Praktikumsamt 

• Sechs Monate nach Beginn des Praktikums (spezielle Regelung bei 
Teilzeit, s. Praktikumsbeurteilungen) Erste Beurteilung an das Praktikumsamt 
(2fache Ausführung) 

• Einen Monat vor dem Kolloquiumstermin 
Antrag auf Zulassung zum Kolloquium und zur staatliche Anerkennung 
(Vordruck) an das Praktikumsamt stellen. Erklärung, dass ein 
Führungszeugnis beantragt wurde, beifügen  

• Drei Wochen vor dem Kolloquiumstermin 
Praxisbericht 1.  Original an die Praxisstelle 

    2.  3 Kopien an das Praktikumsamt  
       (nicht an prüfende Dozentin bzw. Dozenten) 

• Zwei Wochen vor dem Kolloquiumstermin 
wird die zweite und abschließende Beurteilung (2fache Ausführung) mit dem 
Original des Praxisberichtes von der Praxisstelle an das Praktikumsamt 
geschickt 

• Ca. eine Woche vor dem Kolloquiumstermin 
erfolgt die formale Zulassung zum Kolloquium per Anschreiben durch die 
Hochschule 

• Staatliche und kirchliche Anerkennung 
Übersendung des Zeugnisses über die staatliche bzw. kirchliche Anerkennung 
nach bestandenem Kolloquium und schriftliche Bestätigung durch die 
Landeskirche sowie Eingang des Führungszeugnisses. 
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Kontinuierliche Reflexionsgespräche alle 14 Tage 
 

 
2. Ziel der berufspraktischen Tätigkeit (Berufsanerkennungsjahr) 
 

Der Status von Personen im Berufsanerkennungsjahr ist der von Lernenden mit 
wachsender Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit im Berufsfeld. 
Die Personen im Berufsanerkennungsjahr sollen die im Studium erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten vertiefen und sich sachgerecht in die berufliche Tätigkeit 
als Diakonin/Diakon und Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter einarbeiten. 
Damit ist gemeint: 

• die komplexe Berufspraxis bei kirchlichen, diakonischen, öffentlichen, freien sowie 
privaten Trägern erfassen; 

• die Adressatinnen oder Adressaten der Ausbildungsstellen und ihre 
gesellschaftlichen, regionalen, materiellen und persönlichen Probleme kennen- 
und beschreiben lernen, insbesondere auch deren Eigenkräfte erkennen, nutzen 
und fördern;  

• Kenntnis über andere im Berufsfeld tätige Einrichtungen, Dienste und Personen 
gewinnen; 

• gesetzliche und institutionelle Angebote anwenden, ausschöpfen und verbessern; 
Mittel und Methoden fachlichen Handelns kennen lernen und erproben; 

Ein weiteres Lernziel ist die Entwicklung eines integrierten Berufsprofils, in dem 
religions-pädagogische und sozialarbeiterische Kompetenzen miteinander verbunden 
sind.  
Die Personen im Berufsanerkennungsjahr sollen: 

• in der jeweiligen Ausbildungsstelle die Organisationsstruktur der Einrichtung 
überschauen und Entscheidungsabläufe und Aufgabenverteilung nachvollziehen 
können; 

9 Monate vor Beginn
Bewerben

4 Wochen vor Beginn 
IBP Anmelden

4-6 Wochen 
nach Beginn
Individueller 

Ausbildungsplan

6 Monate 
Zwischenbeurteilung

10 Monate IBP 
Anmeldung zum 
Kolloquium und 
beantragen des 

Führungszeugnisses

2 Wochen vor 
Kolloquium 

Abschlussbeurteilung

Kolloquium

Zeitleiste für das Integrierte Berufsanerkennungsjahr 
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• sich mit beruflichen Rollenträgerinnen und Rollenträgern identifizieren bzw. 
auseinandersetzen können und Abgrenzungen zu anderen Berufsrollen 
vornehmen; 

• Standards und berufsethische Prinzipien der Sozialen Arbeit und der 
Religionspädagogik im Vergleich bzw. in Abgrenzung zu anderen Berufsrollen 
erkennen und danach handeln; 

• Das Spannungsfeld zwischen Gesellschaft, Kirche, Organisation und Erwartungen 
der Adressatinnen und Adressaten erkennen und eigene Handlungsmodelle 
entwickeln; 

• Die Praxisanleitung konstruktiv nutzen, indem Lernprozesse regelmäßig reflektiert 
und ausgewertet werden, um so die persönliche und professionelle Urteilskraft zu 
steigern. 

Als besonderes Lernziel ist die Reflexionskompetenz hervorzuheben, die konstitutiver 
Bestandteil der beruflichen Kompetenz ist.  
In diesem Sinne sollen Personen im Berufsanerkennungsjahr: 

• ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung weiterentwickeln; 

• sich der Werte und Normen, die dem eigenen Handeln zu Grunde liegen, bewusst 
werden und deren Bedeutung einschätzen;  

• in der Lage sein, die Konsequenzen ihres Handelns zu erfassen; 

• eine theologische Reflexion des eigenen Standortes vornehmen und lernen, den 
eigenen Glauben authentisch auszudrücken. 

(Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der Praxisreferate an (Fach-) Hochschulen für 
Soziale Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland (BAG): Berufliche Qualifizierung in 
Studium und Praxis. Empfehlungen zur Praxisanleitung in der Sozialen Arbeit).  
 

3. Einarbeitung und Vertiefung in das Integrierte 
Berufsanerkennungsjahr 
  

Die ersten 6 - 8 Wochen des Berufsanerkennungsjahres dienen der Einarbeitung. 
Während dieser Zeit sollte die Person im Berufsanerkennungsjahr organisatorisch und 
inhaltlich einen Gesamtüberblick über die Ausbildungsstelle sowie über deren 
Einbindung in die Struktur der Trägerorganisation erhalten. Das kann z.B. durch die 
Erstellung einer Arbeitsfeldanalyse geschehen. Daran anschließend sollte die Person 
im Berufsanerkennungsjahr in Absprache mit der Anleiterin oder dem Anleiter auf der 
Grundlage des individuellen Ausbildungsplanes Aufgabengebiete bzw. 
Zuständigkeitsbereiche wählen und übernehmen und in diesen Tätigkeitsfeldern unter 
Anleitung nach einer angemessenen Einarbeitungsphase möglichst eigenständig 
arbeiten.  
Die Möglichkeit für eine fortlaufende Selbst- und Fremdreflexion sollte gegeben sein. 
Dazu bieten sich in Absprache mit der Anleiterin oder dem Anleiter für die Person im 
Berufsanerkennungsjahr vielfältige Gelegenheiten: 
 
• mit der Praxisanleiterin oder dem Praxisanleiter innerhalb konkreter 

Handlungssituationen, 
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• während regelmäßiger Berufsanerkennungspraktikanten- Anleiter- 
Besprechungen innerhalb der Einrichtung; 

• durch Teilnahme an kirchlichen Fortbildungsveranstaltungen; 

• durch Teilnahme an den Studientagen an der Hochschule; 

• durch Teilnahme an Praxisreflexionen an der Hochschule. 

 
4. Empfehlungen zur Anleitung und Erwartungen an die 

Ausbildungsbeteiligten 
 

a.  Beziehungssituationen im Praktikum 
 

Die Lernsituation "Integriertes Berufsanerkennungsjahr" ist ein komplexer Prozess, in 
dessen Mittelpunkt die Arbeitsbeziehung Anleiterin/Anleiter – Person im 
Berufsanerkennungsjahr steht. 
 
Außerdem sind die folgenden Beziehungssituationen ebenfalls Lerngegenstand im 
Praxisfeld: 

Person im Berufsanerkennungsjahr  Kolleginnen oder Kollegen 
Person im Berufsanerkennungsjahr  Adressatinnen oder 
Adressaten 
Person im Berufsanerkennungsjahr  Anstellungsträger 
Person im Berufsanerkennungsjahr  Landeskirche 
Person im Berufsanerkennungsjahr  Hochschule 

 
b.  Erwartungen an den Anstellungsträger 

 
Der Träger der Ausbildungsstelle in der beruflichen Praxis schafft die Bedingungen für 
eine Berufskompetenz entwickelnde Ausbildungssituation. Von ihm wird erwartet, dass 
er 

• der Anleiterin oder dem Anleiter zur Erfüllung des Anleitungsauftrages die 
notwendige Arbeitszeit zur Verfügung stellt, 

• die Zusammenarbeit der beim Anstellungsträger beschäftigten Person im 
Berufsanerkennungsjahr fördert (zentrale Anleitung, Reflexion und 
Erfahrungsaustausch), 

• den Informationsaustausch zwischen der Hochschule und der Anleiterin oder dem 
Anleiter unterstützt, 

• den Erfahrungsaustausch zwischen Anleiterinnen oder Anleitern unterschiedlicher 
Praxisfelder und Träger ermöglicht, 

• der Anleiterin oder dem Anleiter die Möglichkeit bietet, Fortbildungsveranstaltungen 
zum Thema Anleitung zu besuchen. 
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c.  Erwartungen an die Anleiterinnen und Anleiter 
 

Praxisanleitung ist als Qualifizierungsprozess zu verstehen, der sich auf einer 
lehrenden, beratenden und beurteilenden Funktionsebene vollzieht. Von Anleiterinnen 
und Anleitern (Religionspädagoginnen/ Religionspädagogen/ Diakonin/ Diakonen/ 
Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter mit staatlicher Anerkennung) wird erwartet, 
dass sie 
• über eine mindestens zweijährige Berufspraxis im eigenen Berufsfeld verfügen 

(SozHeilKindVO § 5 Abs.2), 

• Aufgaben und Entscheidungswege der Dienststelle innerhalb der Gesamt-
organisation den Personen im Berufsanerkennungsjahr darstellen, 

• den Personen im Berufsanerkennungsjahr das eigene Sachgebiet erklären, 

• die sozialen Rollen der Adressaten und Adressatinnen im in Frage kommenden 
Bezugsfeld erkennen und verstehen, diese den Personen im 
Berufsanerkennungsjahr aufzuzeigen, 

• in der Lage sind, sich mit der beruflichen Funktion im Kontext Religionspädagogik/ 
Sozialer Arbeit auseinander zu setzen und einen persönlichen Standpunkt zu 
benennen, 

• Ziele für die Arbeit formulieren und Arbeitsstil und Handlungsansätze 
durchschaubar machen, 

• auf der Grundlage des Ausbildungsplanes den Lernprozess im Integrierten 
Berufsanerkennungsjahrpraktikum begleiten, fördern und reflektieren. 

Das Anleitungsgespräch ist ein relevanter Bestandteilteil des Integrierten 
Berufsanerkennungsjahres.  Es sollte regelmäßig mindestens 14-tägllich stattfinden, 
ca. 2 Std. umfassen. Zu Beginn des Anerkennungsjahres werden mehr 
Anleitungsgespräche notwendig sein als zum Ende. 
In den Anleitungsgesprächen soll es vorrangig um folgende Inhalte gehen: 
 

• Klärung der Struktur des Ausbildungs-/Arbeitsplatzes 
• Erarbeitung von Situationsanalysen, Zielsetzungen, Handlungs-/ 

Arbeitsabsprachen 
• Reflexion der praktischen Arbeitsvollzüge, einschl. Korrektur der Zielsetzungen 

und Handlungsweisen 
• Klärung der Beziehungssituationen  

 
Neben diesen berufs-/ ausbildungsalltagsbezogenen Themen sollte eine 
Auseinandersetzung mit den folgenden Themen erfolgen: 
 

• Verständnis von Religionspädagogischer und Sozialer Arbeit 
• Berufsbild, Status und Rolle (Person im Berufsanerkennungsjahr, 

Diakonin/Diakon, Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter) 
• berufspolitische Aspekte.  

 
d.  Erwartungen an die Personen im Berufsanerkennungsjahr 

 
Bei den Personen im Berufsanerkennungsjahres wird die Bereitschaft vorausgesetzt, 
sich mit den Erwartungen der Anleiterinnen und Anleiter, der Adressatinnen und 
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Adressaten, des Anstellungsträgers und den eigenen Ansprüchen sowie mit ihrer 
beruflichen Rolle auseinanderzusetzen. Sie gestalten ihr Anerkennungsjahr aktiv und 
verantwortlich mit. 
 
Eine Unterbrechung des Anerkennungsjahres ist der Hochschule umgehend von 
der Person im Berufsanerkennungsjahr oder von der Ausbildungsstelle mitzuteilen. 
Die berufspraktische Zeit verlängert sich um die Zeit, die vier Wochen 
Unterbrechung übersteigt (§ 4 Abs. 5 SozHeilKindVO). Bei einem 
Anerkennungsjahr in Teilzeit wird eine Verlängerung entsprechend angepasst (z.B. 
bei einem Anerkennungsjahr, das über zwei Jahre in Teilzeitarbeit absolviert wird, 
beträgt die mögliche Unterbrechungszeit 8 Wochen). 
 
 
 

e.  Erwartungen an die Landeskirche und die Hochschule 
 

Die Landeskirche und die Hochschule bemühen sich gemeinsam mit den 
Praktikumsstellen um eine realistische Einschätzung der Berufswirklichkeit von 
Diakoninnen oder Diakonen, Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter. 
Außerdem wird von der Landeskirche und der Hochschule erwartet, dass sie 

• die Praxiskontakte ihrer Dozentinnen und Dozenten gewährleistet, 
• Fortbildungsmaßnahmen für Anleiterinnen und Anleiter anbietet, 
• Anleiterinnen und Anleiter sowie die Träger über das Curriculum im Studiengang 

Religionspädagogik und Soziale Arbeit informiert, 
• die Studierenden auf das Integrierte Berufsanerkennungsjahr vorbereitet, 
• eine konstruktive Kooperation mit den Praktikumsstellen fördern. 

 
5. Ausbildungsvertrag und Ausbildungsplan 

 
a.  Ausbildungsvertrag 

 
Gemäß § 6 Abs. 1 der SozHeilKindVO bedarf der zwischen der Person im 
Berufsanerkennungsjahr und dem Träger der Ausbildungsstelle geschlossenen 
Ausbildungsvertrag der Genehmigung der Hochschule und der Landeskirche. 
Die Person im Berufsanerkennungsjahr muss den Ausbildungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Beginn des Anerkennungsjahres der Hochschule (Praktikumsbüro) 
vorlegen.  

 
b.  Individueller Ausbildungsplan 

 
Im individuellen Ausbildungsplan soll der Praxiseinsatz der Person im 
Berufsanerkennungsjahr festgelegt sein. Er wird gemeinsam von der Anleiterin oder 
dem Anleiter und der Person im Berufsanerkennungsjahr im Einvernehmen mit dem 
Anstellungsträger erarbeitet und soll den Verselbständigungsprozess der Person im 
Berufsanerkennungsjahr berücksichtigen. Aus diesem Grund ist ein individueller 
Ausbildungsplan zu erstellen.  
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Diesem individuellen Ausbildungsplan liegt ein Rahmenausbildungsplan 
zugrunde, den der Anstellungsträger bei Erstbeantragung der Ausbildungsstelle 
vorgelegt hat.  
Die gemeinsame Erarbeitung des individuellen Ausbildungsplanes entspricht einem 
Arbeitsbündnis. Der individuelle Ausbildungsplan ist Grundlage für die Reflexion und 
des Feedbacks während des Anerkennungsjahres und für die schriftlichen 
Beurteilungen. Er ist vom Anleiter oder von der Anleiterin und der Person im 
Berufsanerkennungsjahres zu unterschreiben. 
Der Ausbildungsplan ist in den ersten vier Wochen des Anerkennungsjahres zu 
erstellen und der Hochschule (Praktikumsamt) zur Genehmigung zuzuleiten. Nach 
Zustimmung durch die Hochschule und der Landeskirche wird er Bestandteil des 
Ausbildungsvertrages. 
 
 
Strukturierungsempfehlung für den individuellen Ausbildungsplan  
I. Allgemeine Angaben 
• Anstellungsträger und Ausbildungsort 
• Name der Person im Berufsanerkennungsjahr 
• Name und Qualifikation der Anleiterin oder des Anleiters. gem. SozHeilKindVO 

muss er oder sie über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Berufsfeld verfügen 
• Dauer des Anerkennungsjahres  von...... bis....... 
• Arbeitszeiten, z.B. Teilzeit- oder Vollzeittätigkeit 

 
II. Angaben zur Ausbildungsstelle (Kurze Beschreibung der Ausbildungsstelle) 
• Rechtsstatus des Trägers 
• Klientel 
• Aufgabenstellung 
• Mitarbeiterstruktur 

 
 

III. Angaben zur Struktur, zu Inhalten und Ziele des 
Berufsanerkennungsjahres  
• Lern- und Arbeitsbereiche im integrierten Berufsanerkennungsjahr 
• Zeitlicher, an Ausbildungsabschnitten orientierter Ablauf des Integrierten 

Berufsanerkennungsjahr 
• Ausbildungsinhalte und Ziele bezüglich der religionspädagogischen und 

sozialpädagogischen Anteile  
• Ausbildungsinhalte und Ziele bezüglich der Sozialverwaltungsanteile 
• Umgang mit theologischen Erkenntnissen und eigenen Glaubensaussagen 
• Formen des Lernens (z.B. durch Hospitation, Beobachtung, Übernahme 

bestimmter Aufgaben, Teilnahme an Teamsitzungen und Supervision 
• persönliche Lernziele der Person im Berufsanerkennungsjahr 
 
IV. Anleitung im Berufsanerkennungsjahr  
• Form, Inhalt, zeitlicher Umfang  
Anmerkung: Das Anleitungsgespräch zwischen Anleiterin/Anleiter und der Person 
im Berufsanerkennungsjahr ist relevanter Bestandteilteil des Integrierten 
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Berufsanerkennungsjahres. Es sollte regelmäßig, mindestens 14-tägig stattfinden, ca. 
2 Stunden umfassen.  
In den Anleitungsgesprächen soll es vorrangig um folgende Inhalte gehen: 
• Klärung der Struktur des Ausbildungsplatzes, Erarbeitung von Situationsanalysen, 

Zielsetzungen 
und Handlungs-/Arbeitsabsprachen, Reflexion der praktischen Arbeitsvollzüge, evtl. 
Korrektur der Zielsetzungen und Handlungsweisen, Klärung der 
Beziehungssituationen.  

• Neben der Auseinandersetzung mit diesen Themen des Berufsalltags sollten, 
immer bezogen auf die eigene Ausbildungsstelle, das Verständnis von 
Religionspädagogik, Sozialer Arbeit, Berufsbild, Status und Rolle (Person im 
Berufsanerkennungsjahr / Diakonin oder Diakon/ Sozialarbeiterin oder 
Sozialarbeiter), berufspolitische Aspekte thematisiert werden:  

 
 

 
Hinweise zu den sozialverwaltungspraktischen Anteilen im Berufsanerkennungsjahr 
Da zu den Sozialverwaltungsinhalten häufig nachgefragt wird, sind hier einige 
Tätigkeitsbereiche als Orientierung aufgeführt: 
• Kennenlernen und Anwenden von für das Berufsfeld relevanter Gesetze und 

Verwaltungsvorschriften (z.B. SGB, Bildungs-, Ordnungs-, Finanzierungsgesetze, 
BGB, StGB, JGG, Ausländerrecht, allgemeine und besondere Leistungsgrundlagen 
usw.) 

• Kennenlernen und Umsetzen der gesetzlichen Grundlagen, die die Institutionen 
betreffen (z.B. Kirchenordnung, kirchliches Arbeitsrecht usw.) 

• Einblick in die Organisations- und Entscheidungsstrukturen sowie der 
Finanzierungsgrundlagen der Institution bzw. Einrichtung 

• Planung und Organisation von Hilfe und Unterstützung (z.B. Hilfeplankonferenzen) 
• Einbindung in die Verwaltungsabläufe (Dokumentation, gutachtliche 

Stellungnahmen, Antragstellung) 
• Zusammenarbeit und Schriftverkehr mit (anderen) Behörden und Institutionen 
• Gremien-/Netzwerk-/Öffentlichkeitsarbeit 
• Budget und Budgetverwaltung – Abrechnungen 
• Datenerhebung, Praxisforschung, Projektplanung, Evaluation 
• Konzeptentwicklung 
 
 

6. Praktikumsbeurteilung 
 
Die Beurteilung ist kein arbeitsrechtliches Zeugnis und nicht für 
Bewerbungszwecke gedacht, sie dient ausschließlich der Zulassung zum Kolloquium. 
Für Bewerbungen wird empfohlen, sich ein arbeitsrechtliches Zeugnis ausstellen zu 
lassen (§16 Berufsbildungsgesetz). 
 
Strukturierungsempfehlung für eine Beurteilung 
Personenbezogene Angaben zum Berufsanerkennungsjahr 
• Vorname und Nachname der Person im Berufsanerkennungsjahr  
• Beginn und Ende des Anerkennungsjahres  
• Zeitraum der Beurteilung 
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• Vorname, Nachname und berufliche Qualifikation der Anleiterin/des Anleiters 
 

Darstellung des Lernfeldes der Person im Berufsanerkennungsjahr  
• kurze Beschreibung der Rahmenbedingungen  
• kurze Beschreibung der Aufgaben der Person im Berufsanerkennungsjahr und der 

Ausbildungsziele für das Anerkennungsjahr  
• eventuelle Abweichungen vom Ausbildungsplan 
 
Beurteilungsaspekte 
• Bewältigung des beruflichen Alltags und Organisation der gestellten Aufgaben 
• Kenntnisse und Fertigkeiten und deren Umsetzung in praktisches Handeln 
• Zusammenarbeit und Beziehungsgestaltung mit Klientinnen und Klienten 

- Wertvorstellung im Umgang mit Einzelnen und /oder Gruppen 
- kommunikative Fähigkeiten (mündlich und schriftlich) 
- erfassen und einschätzen der Lebenssituation 
- Probleme und Konflikte wahrnehmen, verstehen, fachlich einordnen und 
beurteilen 
- Unterstützungsmöglichkeiten erkennen und erschließen 
- Zugang zu Handlungskonzepten und methodischen Strukturen 

• Umgang mit gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Vorgängen, interner 
und externer Schriftverkehr (administrative Kompetenzen) 

• Kritikfähigkeit 
• Kooperationsfähigkeiten mit Kolleginnen und Kollegen, 
• Auseinandersetzung mit der Berufsrolle (berufliche Identität, Einstellungen 

zum Beruf, Reflexion des eigenen Glaubens) 
• Theologische Sprachfähigkeit (auch im Hinblick auf zielgruppenspezifische 

Besonderheiten) und erlebte Authentizität der Person im Berufsanerkennungsjahr 
• Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit religiösen Überzeugungen und Haltungen 

der Adressaten und des Umfeldes im Kontrast mit eigenen Überzeugungen und 
Glaubensdimensionen 

• Methodische Kompetenz 
• Besondere Fähigkeiten in dem speziellen Arbeitsbereich 
• Lernschritte, die die Person im Berufsanerkennungsjahr noch vor sich hat. 

Was sollte sie bzw. er noch weiterentwickeln (Haltung, Wissen, Können)? 
 
 

Die Zusammenfassende Beurteilung sollte in der Aussage münden: 
"Das Integrierte Berufsanerkennungsjahr wurde gemäß dem Ausbildungsplan  

erfolgreich bzw. nicht erfolgreich absolviert" 
 
Gemäß der SozHeilKindVO § 8 Abs. 1 ist die Beurteilung mit der Person im 
Berufsanerkennungsjahr zu erörtern. Dies soll in der Beurteilung kenntlich gemacht 
werden. 
 

7. Praxisbericht 
 

Der Praxisbericht ist eine der Zulassungsvoraussetzungen zum Kolloquium. Er ist 
inhaltliche Grundlage des Kolloquiums. 

Form und Inhalt des Praxisberichtes 
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Der Praxisbericht soll erkennen lassen, dass die Person im Berufsanerkennungsjahr 
nach didaktisch-methodischer Anleitung die im Studium erworbenen fachlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden in der beruflichen Praxis anwenden kann 
(SozHeilKindVO § 8 Abs.2). 
Form: 
Der Bericht sollte ca. 20 DIN A 4-Seiten umfassen; er muss mit Schreibmaschine oder 
Computer geschrieben sein. 
Das Deckblatt soll die nachstehenden Informationen enthalten: 
Praxisbericht - Name und Anschrift der Verfasserin oder des Verfassers - Dauer des 
Anerkennungsjahres (von - bis) - Bezeichnung und Träger der Ausbildungsstelle mit 
Anschrift - Name der prüfenden Dozentin oder des prüfenden Dozenten. 
Am Ende des Berichtes muss die Person im Berufsanerkennungsjahr die folgende 
Erklärung abgeben: 
 

Hiermit erkläre ich, dass ich den von mir eingereichten Praxisbericht 
selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt habe. 

  

Ort, Datum     Unterschrift 
 

Inhalt 
Der Bericht bietet Gelegenheit, noch einmal den Übergang zwischen Hochschule und 
Praxis zu reflektieren aber auch theoretisch zu begreifen und die psychosozialen, 
handlungspraktischen und theoretischen Lernprozesse, die in dem Jahr abgelaufen 
sind, zu formulieren. 
Unterstützung leistet hier ein von Anfang an sorgfältig geführtes Praxis -/ 
Lerntagebuch. 
Wurde das Berufsanerkennungsjahr in unterschiedlichen Praxisstellen absolviert, 
können zwei Praxisberichte angefertigt werden, von denen der eine einen 
sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen und der andere einen 
religionspädagogischen Schwerpunkt hat. 
 
 
 
• Beschreibung der Institution und Darstellung des eigenen 

Tätigkeitsbereiches 
 
Die Darstellung der Ausbildungsstelle und des eigenen Tätigkeitsbereiches soll sich 
nicht nur mit der Sachausstattung und institutionellen Faktoren beschäftigen, sondern 
ein kurzes Portrait der Praxisstelle liefern, das die inhaltliche Konzeption (Ziele und 
Aufgaben, sozialarbeiterische und religionspädagogische Methoden und 
Handlungsansätze, gesetzliche/finanzielle Grundlagen), die Kommunikationsstruktur, 
die theoretische Basis des professionellen Handelns, typische Konfliktstrukturen usw. 
darstellt. 
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• Falldarstellung    

 
Fall wird hierbei weit verstanden: Es kann die Darstellung eines Einzelfalls, einer 
Teamkonfliktsituation, einer Gruppenentwicklung, eines institutionsbezogenen 
Themas bzw. einer Problemdarstellung oder auch die Bearbeitung eines für diesen 
Arbeitsbereich typischen Themas sein.  
Gemeinsame Merkmale einer solchen Darstellung sind:  
• Analyse der Ausgangssituation mit angemessenem theoretischen Hintergrund,  
• Planung einer (oder mehrerer) Intervention(en) entsprechend dem üblichen 

Methodenkanon,  
• Schilderung des Interventionsverlaufs, Bewertung des Verlaufs.  
Eine Auseinandersetzung mit der erlebten eigenen religionspädagogischen und 
sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Handlungskompetenz soll diesen Teil 
abschließen. 
 
 
• Das Verhältnis von Studium und berufspraktischer Ausbildung 

 
Dieser Teil beinhaltet eine generelle Einschätzung des Studienverlaufs und der 
Studieninhalte für die in diesem Jahr ausgeübten Tätigkeiten und die Anforderungen, 
die die Ausbildungsstelle an die Person im Berufsanerkennungsjahr  gestellt hat. Hier 
soll eine Analyse der Praxisanforderungen dem Studienverlauf gegenübergestellt 
werden und eine Bewertung auf Grund der Erfahrungen erfolgen. 
 
• Entwicklung professioneller Identität 

 
Hier geht es um die persönliche Darstellung des Wegs in eine professionelle 
Berufsidentität als Diakonin/ Diakon bzw. Sozialarbeiterin/ Sozialarbeiter. Dazu gehört 
eine Gegenüberstellung von Vorstellungen über Religionspädagogik und Soziale 
Arbeit, wie sie im Studium vermittelt oder über eigene Arbeit entwickelt wurden. 
Gründe für eine mögliche Diskrepanz zwischen beidem sollen genannt und erörtert 
werden. 
 
• Lernen durch Praxisanleitung und Studientagsgruppe 

 
Ein abschließender Abschnitt soll die Lernmöglichkeiten in/durch Praxisanleitung wie 
auch durch die Studientagsgruppe und die begleitenden Lehrveranstaltungen der 
Landeskirche darstellen und ein Statement über die dortigen Lernprozesse und 
Lernergebnisse beinhalten. 
Für die Erarbeitung des Praxisberichtes und die inhaltliche und organisatorische 
Durchführung des Kolloquiums ist von Vorteil, wenn sich die Kandidatin oder der 
Kandidat rechtzeitig mit der prüfenden Dozentin oder dem Dozenten in Verbindung 
setzt. 
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8. Kolloquien 
 
In den Kolloquien, die über Themen, die sich aus dem/den Praxisbericht/ 
Praxisberichte ergeben, geführt werden, sollen die Kandidatinnen und Kandidaten 
nachweisen, dass sie sich sachgerecht in die praktische Religionspädagogik 
sowie praktische Sozialarbeit einschließlich der Verwaltungstätigkeit 
eingearbeitet und ihre Fachkenntnisse vertieft haben. 
(Weitere Hinweise unter §11 der gemeinsamen Ordnung über ein Integriertes 
Berufspraktikumsordnung) 
Die Ausbildungsstelle hat die Person im Berufsanerkennungsjahr gem. § 15 
Berufsbildungsgesetz für die Teilnahme am Kolloquium (incl. Wegezeiten) 
freizustellen. 
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